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Regierungsvorlage 
September 2021                                                                                                                                                                        zu Zl. 01-VD-LG-44/2021-75 

Gesetz, mit dem das Kärntner Informations- und Statistikgesetz,  
das Kärntner Landesarchivgesetz und das Kärntner Landesmuseumsgesetz  

geändert werden 

Textgegenüberstellung 
 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Gesetz vom 7. Juli 2005 über Auskunftspflicht, Datenschutz  
und Statistik des Landes (Kärntner Informations- und Statistikgesetz - K-ISG) 

StF:  LGBl Nr 70/2005 

Änderung 

LGBl Nr 59/2006  

LGBl Nr 64/2010 

LGBl Nr 85/2013 

LGBl Nr 22/2016 

LGBl Nr 10/2018 

LGBl Nr 71/2018 

LGBl Nr 50/2019 

 

Artikel I 

Das Kärntner Informations- und Statistikgesetz – K-ISG, LGBl. Nr. 
70/2005, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 50/2019, wird wie folgt 
geändert: 
 

 

4. Abschnitt 
Weiterverwendung von Dokumenten öffentlicher Stellen 

 

1. Das Inhaltsverzeichnis zum 4. Abschnitt lautet: 

4. Abschnitt 



REG.SITZG: 

Seite 2 von 35 

 

 § 15  Anwendungsbereich 
 § 16  Recht auf Weiterverwendung, Anträge und Erledigung 
 § 17  Form der Bereitstellung, praktische Vorkehrungen und 

Transparenz 
 § 17a  Entgelte 
 § 18  Bedingungen für die Weiterverwendung, 

Nichtdiskriminierung und    
 Ausschließlichkeitsvereinbarungen 

 § 18a  Rechtschutz 
 § 19  Berichtspflichten 

 

Weiterverwendung von Dokumenten öffentlicher Stellen 

 § 15     Zielsetzung und Anwendungsbereich 
 § 15a   Ausnahmen vom Anwendungsbereich 
 § 15b   Begriffsbestimmungen 
 § 15c   Allgemeiner Grundsatz der Datennutzung 
 § 15d  Anträge auf Weiterverwendung und deren Bearbeitung 
 § 15e   Verfügbare Formate, Metadaten und dynamische Daten 
 § 15f   Grundsätze zur Entgeltsbemessung 
 § 15g   Transparenz und Standardentgelte 
 § 15h   Bedingungen für die Weiterverwendung, Standardlizenzen  
 § 15i    Praktische Vorkehrungen 
 § 16    Nichtdiskriminierung 
 § 17    Ausschließlichkeitsvereinbarungen 
 § 17a   Forschungseinrichtungen und 
                                Forschungsförderungseinrichtungen 
 § 18    Hochwertige Datensätze  
 § 19    Rechtsschutz 
 

 

 

4. Abschnitt 
Weiterverwendung von Dokumenten öffentlicher Stellen 

§ 15 
Anwendungsbereich 

(1) Dieser Abschnitt regelt die Weiterverwendung von Dokumenten, die 
sich im Besitz öffentlicher Stellen im Sinne des Abs. 4 lit. a befinden und von 
diesen im Rahmen ihrer aus dem selbständigen Wirkungsbereich des Landes 
stammenden öffentlichen Aufgaben bereitzustellen sind. Ein Zugangsrecht zu 
Dokumenten öffentlicher Stellen wird durch diesen Abschnitt nicht begründet. 

(2) Rechtsvorschriften, die den Zugang zu Dokumenten öffentlicher Stellen 
regeln, die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, sonstige gesetzliche 
Verpflichtungen zur Geheimhaltung sowie weitergehende Ansprüche aus 
anderen gesetzlichen Bestimmungen auf Weiterverwendung von Dokumenten 
öffentlicher Stellen werden durch diesen Abschnitt nicht berührt.  

(3) Diesem Abschnitt unterliegen nicht: 

2. Der 4. Abschnitt des Gesetzes lautet: 

 

4. Abschnitt 
Weiterverwendung von Dokumenten öffentlicher Stellen 

§ 15 
Zielsetzung und Anwendungsbereich 

(1) Ziel dieses Abschnittes ist es, im Sinne des Grundsatzes „konzeptionell 
und standardmäßig offen“ die Verwendung offener Daten in Kärnten zu fördern 
und die Weiterverwendung von Dokumenten zu erleichtern, insbesondere um 
dadurch die Erstellung neuer Informationsprodukte und -dienste zu fördern. 

(2) Dieser Abschnitt regelt, soweit in § 15a nicht anderes bestimmt wird, 
den rechtlichen Rahmen für die kommerzielle und nichtkommerzielle 
Weiterverwendung  

 a) von vorhandenen Dokumenten,   

 1. im Besitz öffentlicher Stellen im Sinne des § 15b lit. a und  

 2. von diesen öffentlichen Stellen im Rahmen ihrer öffentlichen 
Aufgaben erstellt werden sowie 
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 a) die Erteilung von Auskünften gemäß dem 1. Abschnitt und die 
Zurverfügungstellung von Umweltinformationen gemäß dem 
2. Abschnitt dieses Gesetzes sowie jeweils deren Weiterverwendung, 
soweit nicht auch eine Bereitstellung der betreffenden Dokumente 
gemäß den Bestimmungen des 4. Abschnittes dieses Gesetzes beantragt 
wird; 

 b) die Weiterverwendung von Dokumenten, deren Bereitstellung nicht 
unter die öffentliche Aufgabe der betreffenden öffentlichen Stelle 
(Abs. 4 lit. a) fällt, wobei der Umfang der öffentlichen Aufgabe, sofern 
er nicht landesgesetzlich festgelegt ist, transparent sein und regelmäßig 
überprüft werden muss; 

 c) die Übermittlung von Dokumenten innerhalb und zwischen öffentlichen 
Stellen im Sinne des Abs. 4 lit. a sowie innerhalb und zwischen 
öffentlichen Stellen im Sinne des Art. 2 Z 1 der Richtlinie 2003/98/EG 
über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors 
in der Fassung der Richtlinie 2013/37/EU, deren Übermittlung 
ausschließlich der Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe der 
übermittelnden öffentlichen Stellen dient;  

 d) die Weiterverwendung von Dokumenten, an denen kein Zugangsrecht 
besteht, insbesondere aus Gründen 

 1. entgegenstehender gesetzlicher Verpflichtungen zur Geheimhaltung,  

 2. des Schutzes von Geschäfts-, Betriebs- oder Berufsgeheimnissen, 

 3. des Schutzes der nationalen Sicherheit, der Landesverteidigung oder 
der öffentlichen Sicherheit, 

 4. der Wahrung des Statistikgeheimnisses oder 

 5. des Schutzes personenbezogener Daten, sofern ein schutzwürdiges 
Interesse an deren datenschutzrechtlicher Geheimhaltung besteht; 

 e) sofern nicht bereits von lit. d Z 5 erfasst,   

 1. Dokumente an denen aus Gründen des Schutzes personenbezogener 
Daten im Sinne datenschutzrechtlicher Bestimmungen kein oder nur 
ein eingeschränktes Zugangsrecht besteht, und 

 2. Teile von Dokumenten, die personenbezogene Daten im Sinne 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen enthalten und an denen ein 
Zugangsrecht besteht, deren Weiterverwendung jedoch nicht mit dem 
Grundrecht auf Datenschutz im Sinne des DSG 2000 vereinbar wäre; 

 f) die Weiterverwendung von Dokumenten, die rechtmäßig nur bei 

 b) von vorhandenen Dokumenten in Form von Forschungsdaten im 
Sinne des § 15b lit. g,   

 1. die öffentlich finanziert wurden,  

 2. im Besitz von Forschungseinrichtungen oder 
Forschungsförderungseinrichtungen, die öffentliche Stellen im 
Sinne des § 15b lit. a sind und  

 3. von Forschern, Forschungseinrichtungen oder 
Forschungsförderungseinrichtungen bereits über ein 
institutionelles oder thematisches Archiv öffentlich zugänglich 
gemacht wurden, selbst wenn diese nicht als öffentliche Stelle zu 
qualifizieren sind. 

(3) Rechtsvorschriften, die den Zugang zu Dokumenten öffentlicher Stellen 
regeln, insbesondere der erste und zweite Abschnitt dieses Gesetzes, werden 
durch diesen Abschnitt nicht berührt.  

(4) Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, insbesondere 
jene der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) und des 
Datenschutzgesetzes (DSG) sowie gesetzliche Verschwiegenheitspflichten, 
werden durch diesen Abschnitt nicht berührt.  

(5) Öffentliche Stellen im Sinne des § 15b lit. a dürfen das Recht von 
Herstellern von Datenbanken gemäß § 76d des Urheberrechtsgesetzes, BGBl. 
Nr. 111/1936, nicht in Anspruch nehmen, um dadurch die Weiterverwendung 
von Dokumenten zu verhindern oder die Weiterverwendung über die in diesem 
Abschnitt festgelegten Bedingungen hinaus einzuschränken. 

(6) Rechtsvorschriften, die über die Anforderungen dieses Abschnittes 
hinausgehen, bleiben unberührt. 

§ 15a 
Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

(1) Dieser Abschnitt gilt nicht für: 

 a) Dokumente im Besitz öffentlicher Stellen, die  

 1. nicht im Zusammenhang mit der durch Gesetz oder Verordnung 
festgelegten öffentlichen Aufgabe der betreffenden öffentlichen 
Stelle stehen, oder  

 2. in Ermangelung solcher Rechtsvorschriften nicht im 
Zusammenhang mit der durch allgemeine Verwaltungspraxis 
festgelegten öffentlichen Aufgabe der betreffenden öffentlichen 
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Nachweis eines besonderen Interesses zugänglich sind; 

 g) die Weiterverwendung von Teilen von Dokumenten, die lediglich 
Logos, Wappen und Insignien enthalten; 

 h) die Weiterverwendung von Dokumenten, die im Besitz einer Bildungs- 
oder Forschungseinrichtung,  ausgenommen Hochschulbibliotheken, 
oder einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt mit öffentlichem 
Sendeauftrag sind; 

 i) die Weiterverwendung von Dokumenten, die im Besitz anderer 
kultureller Einrichtungen als Bibliotheken, Museen oder Archiven sind; 

 j) die Weiterverwendung von Dokumenten, die geistiges Eigentum Dritter 
sind. 

(4) In diesem Abschnitt bedeuten die Begriffe: 

 a) öffentliche Stelle:  

 1. das Land, 

 2. eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband, 

 3. eine sonstige durch Landesgesetz oder aufgrund eines Landesgesetzes 
eingerichtete juristische Person des öffentlichen Rechts 
(Körperschaft, Anstalt, Stiftung, Fonds), 

 4. eine durch Landesgesetz oder aufgrund eines Landesgesetzes 
beliehene natürliche oder juristische Person im Umfang der 
Beleihung, einschließlich des Österreichischen Instituts für 
Bautechnik, soweit dieses Aufgaben nach dem Kärntner 
Bauproduktegesetz, LGBl. Nr. 46/2013, wahrnimmt; 

 b) Dokument: jede Darstellung eines Inhalts unabhängig von der Form des 
Datenträgers (insbesondere auf Papier oder in elektronischer Form oder 
als Ton-, Bild- oder audiovisuelles Material), die eine öffentliche Stelle 
im Rahmen der Wahrnehmung einer ihr zukommenden öffentlichen 
Aufgabe erstellt hat;  

 c) Weiterverwendung: die Nutzung eines Dokuments, das sich im Besitz 
einer öffentlichen Stelle im Sinne der lit. a befindet, für Zwecke, die sich 
von dem ursprünglichen Zweck ihrer Erstellung im Rahmen der 
Wahrnehmung einer der öffentlichen Stelle übertragenen öffentlichen 
Aufgabe unterscheiden; der Austausch von Dokumenten zwischen 
öffentlichen Stellen im Sinne des Art. 2 Z 1 der Richtlinie 2003/98/EG, 
im ausschließlichen Rahmen der Erfüllung ihrer jeweiligen öffentlichen 
Aufgaben stellt keine Weiterverwendung dar; 

Stelle stehen, vorausgesetzt, dass der Umfang der öffentlichen 
Aufgaben transparent ist und regelmäßig überprüft wird;  

 b) Dokumente, die geistiges Eigentum Dritter betreffen, sowie 
Dokumente, die von gewerblichen Schutzrechten erfasst werden;  

 c) Dokumente, die nicht oder nur eingeschränkt zugänglich sind, 
beispielsweise 

 1. aus Gründen des Schutzes der nationalen Sicherheit, der 
umfassenden Landesverteidigung oder der öffentlichen 
Sicherheit, 

 2. aus Gründen des Schutzes der statistischen Geheimhaltung, 

 3. aus Gründen des Geschäftsgeheimnisses (einschließlich 
Betriebsgeheimnissen, Berufsgeheimnissen, 
Unternehmensgeheimnissen), 

 4. weil sie nur bei Nachweis eines besonderen rechtlichen 
Interesses zugänglich sind; 

 5. aus Gründen des Schutzes personenbezogener Daten, 

 6. aufgrund ihrer Eigenschaft als vertrauliche Informationen über 
den Schutz kritischer Infrastrukturen im Sinne des Art. 2 lit. d 
der Richtlinie 2008/114/EG, 

 7. aus Gründen einer sonstigen gesetzlichen Verpflichtung zur 
Geheimhaltung; 

 d) Logos, Wappen und Insignien; 

 e) Teile von Dokumenten, die nach den Rechtsvorschriften, die den 
Zugang zu Dokumenten regeln, zwar zugänglich sind, die jedoch 
personenbezogene Daten enthalten,  

 1. deren Weiterverwendung gesetzlich nicht mit dem Recht über 
den Schutz von Personen in Bezug auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten vereinbar ist oder  

 2. gesetzlich als Beeinträchtigung des Schutzes der Privatsphäre 
und der Integrität der betroffenen Person festgelegt ist,  

  insbesondere im Einklang mit dem Unionsrecht oder dem 
österreichischen Recht im Hinblick auf den Schutz 
personenbezogener Daten; 

 f) Dokumente im Besitz anderer kultureller Einrichtungen als 
Bibliotheken, Museen und Archiven; 
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 d) maschinenlesbares Format: ein Dateiformat, das so strukturiert ist, dass 
Softwareanwendungen konkrete Daten einschließlich einzelner 
Sachverhaltsdarstellungen und deren interner Struktur, leicht 
identifizieren, erkennen und extrahieren können; 

 e) offenes Format: ein Dateiformat, das plattformunabhängig ist und der 
Öffentlichkeit ohne Einschränkungen, die der Weiterverwendung von 
Dokumenten hinderlich wären, zugänglich gemacht wird; 

 f) formeller, offener Standard: ein schriftlich niedergelegter Standard, in 
dem die Anforderungen für die Sicherstellung der Interoperabilität der 
Software niedergelegt sind; 

 h) öffentliche Aufgabe: jede von einer öffentlichen Stelle wahrzunehmende 
Angelegenheit, die im Interesse der Allgemeinheit liegt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 g) Dokumente im Besitz von elementaren Bildungseinrichtungen sowie 
Bildungseinrichtungen der Primarstufe und Sekundarstufe; 

 h) Dokumente im Besitz von Forschungseinrichtungen und 
Forschungsförderungseinrichtungen, einschließlich von 
Einrichtungen, die zum Zweck des Transfers von 
Forschungsergebnissen gegründet wurden, sofern es sich nicht um 
Forschungsdaten im Sinne des § 15 Abs. 2 lit. b in Verbindung mit § 
15b lit. g handelt; dies gilt auch für Dokumente von 
Bildungseinrichtungen, soweit sie nicht bereits nach lit. g 
ausgenommen sind; 

 i) den Austausch von Dokumenten zwischen öffentlichen Stellen im 
Sinne des Art. 2 Z 1 der Richtlinie (EU) 2019/1024 im Rahmen der 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben. 

(2) Die §§ 15d und 19 finden auch auf Begehren sinngemäß Anwendung, 
die sich auf Dokumente beziehen, die gemäß Abs. 1 nicht in den 
Anwendungsbereich dieses Abschnittes fallen.  

§ 15b 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Abschnittes bedeutet: 

 a) öffentliche Stelle: 

 1. das Land, 

 2. eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband, 

 3. eine sonstige durch Landesgesetz oder aufgrund eines 
Landesgesetzes eingerichtete juristische Person des öffentlichen 
Rechts (Körperschaft, Anstalt, Stiftung, Fonds), 

 4. eine durch Landesgesetz oder aufgrund eines Landesgesetzes 
beliehene natürliche oder juristische Person im Umfang der 
Beleihung, einschließlich des Österreichischen Instituts für 
Bautechnik, soweit dieses Aufgaben nach dem Kärntner 
Bauproduktegesetz, LGBl. Nr. 46/2013, wahrnimmt; 

 b) ein Dokument im Besitz einer öffentlichen Stelle, einer 
Forschungseinrichtung oder einer Forschungsförderungseinrichtung: 
ein Dokument, das zur Weiterverwendung bereitzustellen die 
öffentliche Stelle, die Forschungseinrichtung oder die 
Forschungsförderungseinrichtung einer öffentlichen Stelle berechtigt 
ist;  
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 c) Dokument:  

 1. jeder Inhalt unabhängig von der Form des Datenträgers (auf 
Papier oder in elektronischer Form oder als Ton-, Bild- oder 
audiovisuelle Aufnahme) oder 

 2. ein beliebiger Teil eines solchen Inhalts; 

 d) Standardlizenz: eine Reihe vorgegebener Bedingungen für die 
Weiterverwendung, die in digitalem Format vorliegen und 
vorzugsweise mit standardisierten online verfügbaren öffentlichen 
Lizenzen kompatibel sind; 

 e) Anonymisierung: den Prozess, in dessen Verlauf Dokumente in 
anonyme Dokumente umgewandelt werden, die sich nicht auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, oder 
personenbezogene Daten so anonym gemacht werden, dass die 
betroffene Person nicht oder nicht mehr identifiziert werden kann; 

 f) dynamische Daten: Dokumente in digitaler Form, die häufig oder in 
Echtzeit aktualisiert werden, insbesondere aufgrund ihrer Volatilität 
oder ihres raschen Veraltens, wobei von Sensoren generierte Daten 
in der Regel als dynamische Daten angesehen werden; 

 g) Forschungsdaten: Dokumente im Sinne der lit. c in digitaler Form, 
bei denen es sich nicht um wissenschaftliche Veröffentlichungen 
handelt und die im Laufe von wissenschaftlichen 
Forschungstätigkeiten erfasst oder erzeugt und als Nachweise im 
Rahmen des Forschungsprozesses verwendet werden oder die in der 
Forschungsgemeinschaft allgemein für die Validierung von 
Forschungsfeststellungen und Forschungsergebnissen als notwendig 
erachtet werden; 

 h) hochwertige Datensätze: Dokumente im Sinne der lit. c, 

 1.  deren Weiterverwendung mit wichtigen Vorteilen für die 
Gesellschaft, die Umwelt und die Wirtschaft verbunden ist, 
insbesondere aufgrund ihrer Eignung für die Schaffung von 
Mehrwertdiensten, Anwendungen und neuer, hochwertiger und 
menschenwürdiger Arbeitsplätze sowie aufgrund der Zahl der 
potenziellen Nutznießer der Mehrwertdienste und 
Mehrwertanwendungen auf der Grundlage dieser Datensätze, 
und 

 2. die gemäß Art. 13 und 14 der Richtlinie (EU) 2019/1024 und 
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aufgrund dieser Artikel zu erlassenden Durchführungsrechtsakte 
als hochwertige Datensätze ausgewiesen werden; 

 i) Weiterverwendung: die Nutzung von Dokumenten im Sinne des § 15 
Abs. 2 lit. a in Verbindung mit § 15b lit. c, einschließlich von 
Forschungsdaten im Sinne des 15 Abs. 2 lit. b in Verbindung mit § 
15b lit. g durch Rechtsträger für kommerzielle oder 
nichtkommerzielle Zwecke, die sich von dem ursprünglichen Zweck 
der öffentlichen Aufgabe, für den die Dokumente erstellt wurden, 
unterscheiden; die Bereitstellung von Dokumenten an öffentliche 
Stellen im Sinne des § 15b lit. a, an öffentliche Stellen im Sinne des 
§ 4 Z 1 Informationsweiterverwendungsgesetz 2021 oder an sonstige 
öffentliche Stellen im Sinne des Art. 2 Z 1 der Richtlinie (EU) 
2019/1024 ausschließlich im Rahmen der Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgabe; 

 j) personenbezogene Daten: personenbezogene Daten im Sinne des 
Art. 4 Z 1 der Verordnung (EU) 2016/679;  

 k) maschinenlesbares Format: ein Dateiformat, das so strukturiert ist, 
dass Softwareanwendungen konkrete Daten, einschließlich einzelner 
Sachverhaltsdarstellungen und deren interner Struktur, leicht 
identifizieren, erkennen und extrahieren können; 

 l) offenes Format: ein Dateiformat, das plattformunabhängig ist und 
der Öffentlichkeit ohne Einschränkungen, die der Weiterverwendung 
von Dokumenten hinderlich wären, zugänglich gemacht wird; 

 m) formeller, offener Standard: einen schriftlich niedergelegten 
Standard, in dem die Anforderungen für die Sicherstellung der 
Interoperabilität der Software niedergelegt sind; 

 n) angemessene Gewinnspanne: einen Prozentsatz der Gesamtkosten, 
der über den zur Deckung der einschlägigen Kosten erforderlichen 
Betrag hinausgeht, aber höchstens fünf Prozentpunkte über dem von 
der Europäischen Zentralbank festgesetzten Zinssatz liegt; 

 o) Dritter: jeder Rechtsträger außer der öffentlichen Stelle, der 
Forschungseinrichtung oder der Forschungsförderungseinrichtung, 
der im Besitz der Dokumente ist; 

 p) Anwendungsprogrammierschnittstelle (API): ein Bestand an 
Funktionen, Verfahren, Definitionen und Protokollen für die 
Maschine-zu-Maschine-Kommunikation und den verlustfreien 
Datenaustausch; 
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§ 16 
Recht auf Weiterverwendung,  

Anträge und Erledigung 

(1) Dokumente oder Teile von Dokumenten, die dem Anwendungsbereich 
dieses Abschnittes unterliegen, können, sofern Abs. 2 nicht anderes bestimmt, 
auf Antrag gemäß den Bestimmungen dieses Abschnittes zu kommerziellen und 
nicht kommerziellen Zwecken weiterverwendet werden. 

(2) Dokumente, an denen Bibliotheken, Museen und Archive Rechte des 
geistigen Eigentums innehaben, können gemäß den Bestimmungen dieses 
Abschnittes für kommerzielle und nicht kommerzielle Zwecke weiterverwendet 
werden, sofern sie von der zuständigen öffentlichen Stelle zur Weiterverwendung 
bereitgestellt werden.  

(3) Eine öffentliche Stelle darf einem Antrag auf Weiterverwendung eines 
Dokuments nicht entsprechen, wenn 

 a) das beantragte Dokument nicht dem Anwendungsbereich dieses 
Abschnittes unterliegt (§ 15 Abs. 3),  

 b) der Bereitstellung des Dokuments sonstige gesetzliche Beschränkungen, 
insbesondere gesetzliche Verpflichtungen zur Geheimhaltung, 
entgegenstehen, 

 c) der Antrag den Erfordernissen der Abs. 5 bis 8 nicht entspricht,  

 d) Auszüge von Dokumenten begehrt werden, die nur mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand, der über eine gewöhnliche Handhabung 
hinausgeht, zur Verfügung gestellt werden können,  

 f) für die Weiterverwendung der beantragten Dokumente die Vereinbarung 
von Bedingungen gemäß § 18 erforderlich ist und der Antragsteller sich 
nicht bereit erklärt, die Bedingungen für die Weiterverwendung von 
Dokumenten gemäß § 18 einzuhalten, oder 

 g) für die Weiterverwendung der beantragten Dokumente die Entrichtung 
eines Entgeltes gemäß § 17a verlangt wird und der Antragsteller sich 

 q) offene Daten: Dokumente in einem offenen Format, die von allen zu 
jedem Zweck frei verwendet, weiterverwendet und weitergegeben 
werden können. 

 

 

§ 15c 
Allgemeiner Grundsatz der Datennutzung 

(1) Öffentliche Stellen haben sicherzustellen, dass Dokumente in ihrem 
Besitz und die dem Anwendungsbereich dieses Abschnittes unterliegen, gemäß 
den §§ 15d bis 17 für kommerzielle und nichtkommerzielle Zwecke 
weiterverwendet werden können.  

(2) Abweichend von Abs. 1 haben Bibliotheken, Museen und Archive 
öffentlicher Stellen im Sinne des § 15b lit. a hinsichtlich von Dokumenten in 
ihrem Besitz, die dem Anwendungsbereich dieses Abschnittes unterliegen und 
an denen sie Rechte des geistigen Eigentums innehaben, die Verpflichtungen 
gemäß den §§ 15e bis 17 nur dann einzuhalten, sofern sie die 
Weiterverwendung dieser Dokumente gestatten.  

(3) Forschungseinrichtungen und Forschungsförderungseinrichtungen 
sowie Bildungseinrichtungen, die den Bestimmungen dieses Abschnittes 
unterliegen, haben Forschungsdaten in ihrem Besitz und die in den 
Anwendungsbereich dieses Abschnittes fallen, vorbehaltlich des § 17a gemäß 
den §§ 15d bis 17 für kommerzielle und nicht kommerzielle Zwecke 
bereitzustellen. 

§ 15d 
Anträge auf Weiterverwendung 

und deren Bearbeitung 

(1) Jede natürliche oder juristische Person kann die Weiterverwendung von 
Dokumenten beantragen.  

(2) Anträge auf Weiterverwendung von Dokumenten öffentlicher Stellen 
sind schriftlich bei der öffentlichen Stelle, in deren Besitz sich das beantragte 
Dokument befindet, zu stellen. Sie können in jeder technischen Form gestellt 
werden, die die öffentliche Stelle zu empfangen in der Lage ist; § 13 Abs. 2 
AVG gilt sinngemäß.  

(3) Im Antrag müssen das Dokument sowie der Inhalt, der Umfang oder die 
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nicht bereit erklärt, ein gemäß § 17a verlangtes Entgelt zu entrichten. 

(4) Abs. 3 lit. f gilt nur, wenn die öffentliche Stelle Bedingungen für die 
Weiterverwendung von Dokumenten festlegt, die den Grundsätzen des § 18 
entsprechen; Abs. 3 lit. g gilt nur, wenn die öffentliche Stelle ein Entgelt 
verlangt, das den Grundsätzen des § 17a entspricht. 

(5) Anträge auf Weiterverwendung von Dokumenten sind schriftlich bei 
jener öffentlichen Stelle, in deren Besitz sich das beantragte Dokument befindet, 
zu stellen; § 13 Abs. 2 AVG gilt sinngemäß.  

(6) Geht aus dem Antrag der Inhalt, der Umfang oder die Art und Weise der 
Weiterverwendung der beantragten Dokumente nicht hinreichend klar hervor, hat 
die öffentliche Stelle den Antragsteller unverzüglich aufzufordern, den Antrag 
innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich zu präzisieren. Kommt der 
Antragsteller der Aufforderung zur Präzisierung fristgerecht nach, beginnt die 
Frist gemäß Abs. 7 nach Einlangen erneut zu laufen. Andernfalls gilt der Antrag 
als nicht eingebracht.  

(7) Die öffentliche Stelle hat den Antrag auf Weiterverwendung ohne 
unnötigen Aufschub zu bearbeiten und im Sinne des Abs. 8 zu erledigen. Sofern 
durch Bundes- oder Landesgesetz für die Bearbeitung von Anträgen auf Zugang 
zu Dokumenten oder Informationen besondere Fristen vorgesehen sind, sind 
diese maßgeblich. Wurde von der öffentlichen Stelle keine Frist für die 
Bereitstellung der Dokumente festgesetzt oder bestehen keine gesetzlichen 
Regelungen im Sinne des zweiten Satzes, hat die öffentliche Stelle den Antrag 
ohne unnötigen Aufschub, spätestens jedoch innerhalb von vier Wochen nach 
Einlangen zu bearbeiten und im Sinne des Abs. 8 zu erledigen. Kann die im 
dritten Satz genannte Frist aufgrund des Umfanges oder der Komplexität des 
Antrages nicht eingehalten werden, so ist der Antrag spätestens innerhalb von 
acht Wochen zu erledigen. In diesem Fall ist der Antragsteller von der 
Verlängerung der Erledigungsfrist unter Angabe der Gründe so bald wie 
möglich, spätestens jedoch innerhalb von drei Wochen nach dem Einlangen des 
Antrages, zu verständigen. 

(8) Die öffentliche Stelle hat nach Maßgabe des Abs. 3 und 7 dem 
Antragsteller fristgemäß unter Hinweis auf die Möglichkeit, gegebenenfalls 
gemäß § 18a die Erlassung eines Bescheides zu beantragen,  

 a) die beantragten Dokumente zur Gänze zur Weiterverwendung 
bereitzustellen oder 

 b) die beantragten Dokumente teilweise zur Weiterverwendung 

Art und Weise der Weiterverwendung des beantragten Dokumentes bezeichnet 
werden. Für Mängel schriftlicher Anträge gilt § 13 Abs. 3 AVG sinngemäß. 

(4) Die öffentliche Stelle hat den Antrag auf Weiterverwendung ohne 
unnötigen Aufschub zu bearbeiten und im Sinne der Abs. 5 und 7 zu erledigen. 
Sofern durch Bundes- oder Landesgesetz für die Bearbeitung von Anträgen auf 
Zugang zu Dokumenten oder Informationen besondere Fristen vorgesehen sind, 
sind diese für die Bearbeitung des Antrages maßgeblich. Ist keine solche Frist 
festgelegt, ist der Antrag binnen vier Wochen nach Einlagen zu bearbeiten und 
im Sinne des Abs. 5 zu erledigen. Kann die Frist nach dem zweiten Satz 
aufgrund des Umfanges und der Komplexität des Antrages nicht eingehalten 
werden, so ist der Antrag spätestens innerhalb von acht Wochen zu erledigen. In 
diesem Fall ist der Antragsteller von der Verlängerung der Erledigungsfrist 
unter Angabe der Gründe so bald wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von 
drei Wochen nach dem Einlangen des Antrages zu verständigen. 

(5) Die öffentliche Stelle darf einem Antrag auf Weiterverwendung eines 
Dokuments nicht entsprechen, wenn 

 a) das beantragte Dokument nicht in den Anwendungsbereich dieses 
Abschnittes fällt, insbesondere gesetzliche Verpflichtungen zur 
Geheimhaltung dem Antrag entgegenstehen, das beantragte 
Dokument geistiges Eigentum Dritter betrifft oder von gewerblichen 
Schutzrechten erfasst ist, oder 

 b) der Antrag den Erfordernissen des Abs. 2 nicht entspricht oder 

 c) für die Weiterverwendung der beantragten Dokumente die 
Vereinbarung von Bedingungen gemäß § 15h erforderlich ist und der 
Antragsteller sich nicht bereit erklärt diese einzuhalten, oder 

 d) für die Weiterverwendung der beantragten Dokumente die 
Entrichtung eines Entgeltes gemäß § 15f verlangt wird und der 
Antragsteller sich nicht bereit erklärt, das verlangte Entgelt zu 
entrichten.  

(6) Abs. 5 lit. c gilt nur, wenn die öffentliche Stelle Bedingungen für die 
Weiterverwendung von Dokumenten festlegt, die den Grundsätzen des § 15h 
entsprechen; Abs. 5 lit. d gilt nur, wenn die öffentliche Stelle ein Entgelt 
verlangt, welches den Grundsätzen des § 15f und des § 15g entspricht. 

(7) Darf die öffentliche Stelle bei Vorliegen eines Grundes gemäß Abs. 5 
einem Antrag auf Weiterverwendung eines Dokumentes nicht entsprechen, hat 
sie dies dem Antragsteller schriftlich unter Angabe der Gründe mitzuteilen. In 
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bereitzustellen und dem Antragsteller schriftlich unter Angabe der 
Gründe mitzuteilen, dass seinem Antrag teilweise nicht entsprochen 
wird, oder 

 c) ein endgültiges Vertragsangebot (Lizenzangebot) zu unterbreiten, falls 
für die Weiterverwendung der beantragten Dokumente die Vereinbarung 
von Bedingungen gemäß § 18 erforderlich ist oder 

 d) dem Antragsteller schriftlich unter Angabe der Gründe mitzuteilen, dass 
seinem Antrag nicht entsprochen wird. 

(9) Stützt die öffentliche Stelle ihre Ablehnung darauf, dass das beantragte 
Dokument geistiges Eigentum Dritter oder von gewerblichen Schutzrechten 
erfasst ist, so hat sie auf den Inhaber der Rechte zu verweisen, sofern ihr dieser 
bekannt ist. Andernfalls hat sie bekanntzugeben, von wem sie das Dokument 
erhalten hat. Bibliotheken, Museen und Archive sind nicht zur Verweisangabe 
verpflichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17 
Form der Bereitstellung, praktische Vorkehrungen 

und Transparenz 

(1) Öffentliche Stellen haben nach Maßgabe dieses Abschnittes Dokumente, 
die sich in ihrem Besitz befinden, in allen bei ihr vorhandenen Formaten oder 
Sprachen, und soweit möglich und sinnvoll, in einem offenen und 
maschinenlesbaren Format (§ 15 Abs. 4 lit. d und e) zusammen mit den 
zugehörigen Metadaten bereitzustellen. Sowohl die Formate als auch die 
Metadaten sollen, soweit wie möglich, formellen, offenen Standards (§ 15 Abs. 4 
lit. f) entsprechen.  

allen anderen Fällen hat die öffentliche Stelle dem Antragsteller fristgemäß  

 a) die beantragten Dokumente zur Gänze zur Weiterverwendung 
bereitzustellen oder 

 b) die beantragten Dokumente teilweise zur Weiterverwendung 
bereitzustellen und dem Antragsteller schriftlich unter Angabe der 
Gründe mitzuteilen, dass seinem Antrag gemäß Abs. 5 teilweise 
nicht entsprochen wird oder 

 c) ein endgültiges Lizenzangebot zu unterbreiten, falls für die 
Weiterverwendung der beantragten Dokumente die Vereinbarung 
von Bedingungen gemäß § 15h erforderlich ist. 

(8) Stützt sich die ablehnende Mitteilung gemäß Abs. 5 lit. a und gemäß 
Abs. 5 lit. a in Verbindung mit Abs. 7 lit. b darauf, dass das beantragte 
Dokument geistiges Eigentum Dritter betrifft oder von gewerblichen 
Schutzrechten erfasst ist (§ 15a Abs. 1 lit. b), hat die öffentliche Stelle auf den 
Inhaber der Rechte zu verweisen, sofern ihr dieser bekannt ist. Andernfalls hat 
sie bekanntzugeben, von wem sie das Dokument erhalten hat. Bibliotheken, 
Museen und Archive sind nicht zur Verweisangabe verpflichtet. 

(9) Wird einem Antrag ganz oder teilweise nicht entsprochen, so ist in der 
Mitteilung ein Hinweis auf die Rechtschutzmöglichkeiten nach § 19 
aufzunehmen.  

(10) Für die Bearbeitung von Anträgen auf Weiterverwendung von 
Dokumenten und die Bereitstellung der Dokumente zur Weiterverwendung 
haben sich öffentliche Stellen, soweit möglich und sinnvoll, elektronischer 
Mittel zu bedienen. 

§ 15e 
Verfügbare Formate, Metadaten 

und dynamische Daten 

(1) Öffentliche Stellen haben Dokumente in ihrem Besitz in allen bei ihnen 
vorhandenen Formaten und Sprachen und, soweit möglich und sinnvoll, auf 
elektronischem Weg in offenen, maschinenlesbaren, zugänglichen, auffindbaren 
und weiterverwendbaren Formaten zusammen mit den zugehörigen Metadaten 
bereitzustellen. Sowohl die Formate als auch die Metadaten haben soweit wie 
möglich international anerkannten formellen, offenen Standards zu entsprechen. 

(2) Öffentliche Stellen werden durch Abs. 1 nicht verpflichtet, Dokumente 
neu zu erstellen oder anzupassen oder Auszüge aus Dokumenten zur Verfügung 
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(2) Öffentliche Stellen werden durch Abs. 1 nicht verpflichtet, Dokumente 
neu zu erstellen oder anzupassen oder Auszüge aus Dokumenten zur Verfügung 
zu stellen, sofern die Erstellung, Anpassung oder auszugsweise 
Zurverfügungstellung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand, der über eine 
einfache Bearbeitung hinausgeht, verbunden ist. 

(3) Öffentliche Stellen sind aufgrund dieses Abschnittes nicht verpflichtet, 
die Erstellung und Speicherung bestimmter Arten von Dokumenten im Hinblick 
auf deren Weiterverwendung fortzusetzen. 

(4) Jede öffentliche Stelle hat entsprechende praktische Vorkehrungen, die 
eine Suche nach den zur Weiterverwendung verfügbaren Dokumenten 
erleichtern, zu treffen. Hierzu zählen insbesondere  

 a) die Führung und Bereitstellung von Bestandslisten der  im Hinblick auf 
die bisherige oder künftig zu erwartende Nachfrage  wichtigsten 
Dokumente oder Typen von verfügbaren Dokumenten aus ihrem 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich, einschließlich der jeweils zugehörigen 
Metadaten, die soweit möglich und sinnvoll, online und in einem 
maschinenlesbaren Format bereitzustellen sind, 

 b) der Betrieb von Internet-Portalen, die mit den Bestandlisten gemäß lit. a 
verknüpft sind, oder die Einrichtung von elektronischen Zugangspunkten 
zu derartigen Internet-Portalen, 

 c) soweit möglich, die Zurverfügungstellung einer sprachübergreifenden 
Suche nach Dokumenten,  und 

 d) die Benennung von Auskunftspersonen oder Informationsstellen.  

(5) Öffentliche Stellen, die für die Weiterverwendung von Dokumenten 
Standardentgelte verlangen oder die Weiterverwendung von Dokumenten an 
Standardbedingungen (§ 18 Abs. 2) knüpfen, haben die entsprechenden 
Standardbedingungen und Standardentgelte einschließlich deren 
Berechnungsgrundlage im Voraus festzulegen und nach Möglichkeit im Internet 
zu veröffentlichen; andernfalls hat die öffentliche Stelle diese an einem bei ihr 
allgemein zugänglichen Ort im Vorhinein bekanntzugeben.  

(6) Öffentliche Stellen, die Entgelte für die Weiterverwendung von 
Dokumenten verlangen, die keine Standardentgelte sind, haben im Voraus 
bekanntzugeben, welche Faktoren sie bei der Berechnung dieser Entgelte 
berücksichtigen. Sie haben auf Anfrage eines Antragstellers auch die 
Berechnungsweise der Entgelte für dessen Antrag auf Weiterverwendung 
anzugeben.  

zu stellen, sofern die Erstellung, Anpassung oder auszugsweise 
Zurverfügungstellung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand, der über eine 
einfache Bearbeitung hinausgeht, verbunden ist.  

(3) Öffentliche Stellen sind, soweit in Abs. 6 nicht anderes bestimmt wird, 
aufgrund dieses Abschnittes ferner nicht verpflichtet, die Erstellung und 
Speicherung bestimmter Arten von Dokumenten im Hinblick auf deren 
Weiterverwendung fortzusetzen. 

(4) Öffentliche Stellen haben dynamische Daten unmittelbar nach ihrer 
Erfassung mithilfe einer geeigneten Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) 
und gegebenenfalls als Massen-Download zur Weiterverwendung zugänglich zu 
machen. 

(5) Abweichend von Abs. 4 sind dynamische Daten dann nicht unmittelbar 
nach ihrer Erfassung zur Weiterverwendung bereitzustellen, wenn dadurch die 
finanzielle und technische Leistungsfähigkeit der öffentlichen Stelle überstiegen 
und somit zu einem unverhältnismäßigen Aufwand führen würde. In diesem Fall 
sind jene dynamischen Daten innerhalb einer Frist oder mit vorübergehenden 
technischen Beschränkungen zur Weiterverwendung zugänglich zu machen, die 
die Nutzung ihres wirtschaftlichen oder sozialen Potenzials nicht übermäßig 
beeinträchtigen. Ist aus berechtigten Gründen des öffentlichen Interesses, 
insbesondere der öffentlichen Gesundheit oder Sicherheit, eine Verifizierung der 
Daten unerlässlich, sind die Daten unmittelbar nach der Verifizierung 
zugänglich zu machen. 

(6) Wird die Erstellung und Speicherung bestimmter dynamischer Daten 
eingestellt, hat die öffentliche Stelle dies zwei Monate im Vorhinein im Internet 
bekannt zu machen. 
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§ 17a 
Entgelte 

(1) Sofern eine öffentliche Stelle für die Weiterverwendung von 
Dokumenten Entgelte verlangt, dürfen diese Entgelte nicht die durch die 
Reproduktion, die Bereitstellung und Weiterverbreitung verursachten 
Grenzkosten übersteigen. 

(2) Die in Abs. 1 festgelegte Beschränkung der Entgelte gilt nicht für:  

 a) öffentliche Stellen, deren Auftrag das Erzielen von Einnahmen erfordert, 
um einen wesentlichen Teil ihrer Kosten im Zusammenhang mit der 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben zu decken; 

 b) Bibliotheken, Museen und Archive; 

 c) im Ausnahmefall, Dokumente anderer als der in lit. a und b genannten 
öffentlichen Stellen, für die die betreffende öffentliche Stelle 
ausreichende Einnahmen erzielen muss, um einen wesentlichen Teil der 
Kosten im Zusammenhang mit ihrer Erfassung, Erstellung, 
Reproduktion und Verbreitung zu decken, und diese Anforderungen 
landesgesetzlich oder durch andere für die öffentliche Stelle verbindliche 
Rechtsvorschriften festgelegt worden sind.  

(3) In den in Abs. 2 lit. a und c genannten Fällen hat die betreffende 
öffentliche Stelle die Gesamtentgelte nach objektiven, transparenten und 
nachprüfbaren Kriterien zu berechnen. Die Gesamteinnahmen der jeweiligen 
öffentlichen Stelle aus der Bereitstellung von Dokumenten und der Gestattung 
ihrer Weiterverwendung in dem entsprechenden Abrechnungszeitraum dürfen 
die Kosten ihrer Erfassung, Erstellung, Reproduktion und Verbreitung zuzüglich 
einer angemessenen Gewinnspanne nicht übersteigen. Die Entgelte sind unter 
Beachtung der für die betreffende öffentliche Stelle geltenden 
Buchführungsgrundsätze zu berechnen. 

(4) Anforderungen im Sinne des Abs. 2 lit. c in Verbindung mit Abs. 3 sind 
landesgesetzlich oder in Form anderer für die öffentliche Stelle verbindlicher 
Rechtsvorschriften festzulegen, und soweit möglich und sinnvoll, im Internet zu 
veröffentlichen.  

(5) Soweit Bibliotheken, Museen und Archive gemäß Abs. 2 lit. b Entgelte 
verlangen, dürfen die Gesamteinnahmen aus der Bereitstellung von Dokumenten 
und der Gestattung ihrer Weiterverwendung in dem entsprechenden 
Abrechnungszeitraum die Kosten ihrer Erfassung, Erstellung, Reproduktion, 

§ 15f 
Grundsätze zur Entgeltsbemessung 

(1) Forschungsdaten, die dem Anwendungsbereich dieses Abschnittes 
unterliegen, sind unentgeltlich zur Weiterverwendung bereitzustellen. 

(2) Öffentliche Stellen haben auch andere als die in Abs. 1 genannten 
Dokumente grundsätzlich unentgeltlich zur Weiterverwendung bereitzustellen; 
es ist ihnen jedoch gestattet, Kosten gemäß Abs. 3 zu verlangen.  

(3) Sofern eine öffentliche Stelle Entgelte für die Weiterverwendung von 
Dokumenten gemäß Abs. 2 verlangt, dürfen diese Entgelte nicht die durch die 
Reproduktion, Bereitstellung und Weiterverbreitung sowie die durch die 
Anonymisierung personenbezogener Daten und Maßnahmen zum Schutz 
vertraulicher Geschäftsinformationen verursachten Grenzkosten übersteigen.  

(4) Die in Abs. 2 und Abs. 3 festgelegten Beschränkungen der Entgelte für 
die Weiterverwendung von Dokumenten gelten nicht für:  

 a) öffentliche Stellen, deren Auftrag das Erzielen von Einnahmen 
erfordert, um einen wesentlichen Teil ihrer Kosten im 
Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufträge zu 
decken (Abs. 5) und 

 b) Bibliotheken, Museen und Archive. 

(5) Öffentliche Stellen, deren Auftrag das Erzielen von Einnahmen 
erfordert, um einen wesentlichen Teil ihrer Kosten im Zusammenhang mit der 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufträge zu decken (Abs. 4 lit. a), haben dies der 
Landesregierung ehestmöglich mitzuteilen. Die Landesregierung hat eine Liste 
dieser öffentlichen Stellen und die Berechnungskriterien nach Abs. 5 im Internet 
zu veröffentlichen oder leitet die Informationen an den Bund zur 
Veröffentlichung in der entsprechenden Liste des Bundes weiter, sofern seitens 
des Bundes eine Veröffentlichung in einer einheitlichen Liste erfolgt. 

(6) Soweit die in Abs. 4 lit. a genannten öffentlichen Stellen Entgelte 
einheben, sind diese nach objektiven, transparenten und nachprüfbaren Kriterien 
zu berechnen. Diese Kriterien sind durch Gesetz oder Verordnung oder, bei 
Fehlen solcher Rechtsvorschriften, im Einklang mit der allgemeinen 
Verwaltungspraxis festzulegen. Die Gesamteinnahmen aus der Bereitstellung 
von Dokumenten und der Gestattung ihrer Weiterverwendung in dem 
entsprechenden Abrechnungszeitraum dürfen die Kosten ihrer Erfassung, 
Erstellung, Reproduktion, Verbreitung und Datenspeicherung sowie 
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Verbreitung, Bewahrung und der Rechteklärung zuzüglich einer angemessenen 
Gewinnspanne nicht übersteigen. Die Entgelte sind unter Beachtung der für die 
betreffende öffentliche Stelle geltenden Buchführungsgrundsätze zu berechnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18 
Bedingungen für die Weiterverwendung, Nichtdiskriminierung und 

Ausschließlichkeitsvereinbarungen 

(1) Die öffentlichen Stellen können die Weiterverwendung von 
Dokumenten entweder ohne Bedingungen gestatten oder unter Bedachtnahme 
auf Abs. 2 bis 11, auf § 17 Abs. 5 und 6 sowie auf § 17a an Bedingungen 
knüpfen. Die Bedingungen sind in einem Vertrag (in einer Lizenz) festzulegen.  

(2) Die Bedingungen, die für die Weiterverwendung von Dokumenten im 
Normalfall gelten (Standardbedingungen), sind nach Maßgabe des § 17 Abs. 5 
im Voraus festzulegen und zu veröffentlichen. Die Standardbedingungen müssen 
an besondere Vertragsanträge (Lizenzanträge) angepasst werden können, in 
digitaler Form zur Verfügung stehen und elektronisch bearbeitet werden können.  

(3) Die Bedingungen für die Weiterverwendung von Dokumenten, die in 
einem Vertrag (in einer Lizenz) festgelegt werden, dürfen die Möglichkeiten für 
die Weiterverwendung nicht unnötig einschränken und nicht der Behinderung 
des Wettbewerbs dienen. Sie müssen für vergleichbare Kategorien der 
Weiterverwendung nichtdiskriminierend sein. 

(4) Werden Dokumente von öffentlichen Stellen als Ausgangsmaterial für 
eigene Geschäftstätigkeiten weiterverwendet, die nicht einer aus dem 
selbständigen Wirkungsbereich des Landes stammenden Aufgabe dienen, so 
gelten für die Bereitstellung der Dokumente für diese Tätigkeiten dieselben 

gegebenenfalls der Anonymisierung personenbezogener Daten und Maßnahmen 
zum Schutz vertraulicher Geschäftsinformationen zuzüglich einer angemessenen 
Gewinnspanne im Sinne von § 15b lit. n nicht übersteigen. Die Entgelte sind 
unter Beachtung der geltenden Buchführungsgrundsätze zu berechnen. 

(7) Soweit Bibliotheken, Museen und Archive gemäß Abs. 4 lit. b Entgelte 
einheben, dürfen die Gesamteinnahmen aus der Bereitstellung von Dokumenten 
und der Gestattung ihrer Weiterverwendung in dem entsprechenden 
Abrechnungszeitraum die Kosten ihrer Erfassung, Erstellung, Reproduktion, 
Verbreitung, Datenspeicherung, Bewahrung und der Rechteklärung sowie 
gegebenenfalls der Anonymisierung personenbezogener Daten und Maßnahmen 
zum Schutz vertraulicher Geschäftsinformationen zuzüglich einer angemessenen 
Gewinnspanne im Sinne von § 15b lit. n nicht übersteigen. Die Entgelte sind 
unter Beachtung der für die betreffenden öffentlichen Stellen geltenden 
Buchführungsgrundsätze zu berechnen. 

 

§ 15g 
Transparenz und Standardentgelte 

(1) Im Falle der Einhebung von Entgelten, die im Normalfall für die 
Weiterverwendung von Dokumenten eingehoben werden (Standardentgelten), 
haben öffentliche Stellen diese Standardentgelte, deren Berechnungsgrundlage 
und die Bedingungen im Voraus festzulegen und in geeigneter Weise – soweit 
möglich und sinnvoll im Internet – zu veröffentlichen. 

(2) Sofern keine Standardentgelte festgesetzt sind, haben öffentliche Stellen 
die Faktoren zur Berechnung der Entgelte im Voraus anzugeben. Auf Anfrage 
haben öffentliche Stellen zusätzlich die Berechnungsweise dieser Entgelte in 
Bezug auf das spezifische Ersuchen auf Weiterverwendung anzugeben. 

§ 15h 
Bedingungen für die Weiterverwendung, 

Standardlizenzen  

(1) Öffentliche Stellen können die Weiterverwendung von Dokumenten an 
durch ein im Allgemeininteresse liegendes Ziel gerechtfertigte, objektive, 
verhältnismäßige und nichtdiskriminierende Bedingungen knüpfen, die die 
Möglichkeit der Weiterverwendung der Dokumente nicht unnötig einschränken 
und keine Behinderung des Wettbewerbs bewirken.  

(2) Soweit möglich und sinnvoll, haben öffentliche Stellen 
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Entgelte und sonstigen Bedingungen wie für andere Nutzer. 

(5) Die Weiterverwendung von Dokumenten muss allen Marktteilnehmern 
offen stehen, selbst wenn auf diesen Dokumenten beruhende Mehrwertprodukte 
bereits von einem oder mehreren Marktteilnehmern genutzt werden. 

(6) Öffentliche Stellen dürfen Dritten keine ausschließlichen Rechte zur 
Weiterverwendung der in den Anwendungsbereich dieses Abschnittes fallenden 
Dokumente gewähren (Ausschließlichkeitsvereinbarung). Dies gilt nicht, wenn 
für die Bereitstellung eines Dienstes im öffentlichen Interesse die Einräumung 
eines ausschließlichen Rechtes erforderlich ist. Der Grund für eine solche 
Ausschließlichkeitsvereinbarung ist regelmäßig, mindestens jedoch alle drei 
Jahre, zu überprüfen. Die öffentliche Stelle hat in die 
Ausschließlichkeitsvereinbarung eine Bestimmung aufzunehmen, die ihr ein 
besonderes Kündigungsrecht sichert, wenn die regelmäßige Überprüfung im 
Sinne des zweiten Satzes ergibt, dass der die Ausschließlichkeitsvereinbarung 
rechtfertigende Grund nicht mehr vorliegt. Für die Digitalisierung von 
Kulturbeständen gelten die Abs. 9 und 10. 

(7) Ausschließlichkeitsvereinbarungen, die nicht unter die Ausnahme des 
Abs. 6 zweiter Satz fallen, sind von der öffentlichen Stelle spätestens mit 
Wirkung vom 31. Dezember 2008 aufzulösen, sofern sie nicht früher durch 
Zeitablauf enden. 

(8) Sofern eine öffentliche Stelle einem Dritten ein ausschließliches Recht 
(Ausschließlichkeitsvereinbarung) nach Maßgabe des Abs. 6 zweiter bis vierter 
Satz oder nach Abs. 7 einräumt oder eingeräumt hat, müssen alle nach dem 31. 
Dezember 2003 getroffenen Ausschließlichkeitsvereinbarungen transparent sein 
und nach Möglichkeit im Internet veröffentlicht werden; andernfalls hat die 
öffentliche Stelle diese an einem bei ihr allgemein zugänglichen Ort 
bekanntzugeben.  

(9) Bezieht sich ein ausschließliches Recht 
(Ausschließlichkeitsvereinbarung) auf die Digitalisierung von Kulturbeständen, 
darf es ungeachtet des Abs. 6 zweiter bis vierter Satz im Allgemeinen für 
höchstens zehn Jahre gewährt werden. Wird es für mehr als zehn Jahre gewährt, 
wird die Gewährungsdauer im elften Jahr und danach gegebenenfalls alle sieben 
Jahre überprüft. Die öffentliche Stelle hat in die Ausschließlichkeitsvereinbarung 
eine Bestimmung aufzunehmen, die ihr ein besonderes Kündigungsrecht sichert, 
wenn die regelmäßige Überprüfung im Sinne des zweiten Satzes ergibt, dass der 
die Ausschließlichkeitsvereinbarung rechtfertigende Grund nicht mehr vorliegt. 

Standardlizenzen (§ 15b lit. d) zu verwenden. 

(3) Die Standardlizenzen (§ 15 lit. d) müssen an besondere Lizenzanträge 
angepasst werden können, in digitaler Form zur Verfügung stehen und 
elektronisch bearbeitet werden können. 

§ 15i 
Praktische Vorkehrungen 

Öffentliche Stellen haben praktische Vorkehrungen zur Erleichterung der 
Suche hinsichtlich jener Dokumente, die zur Weiterverwendung verfügbar sind, 
zu treffen. Insbesondere haben diese: 

 a) Bestandslisten der wichtigsten Dokumente, die zur 
Weiterverwendung verfügbar sind, im Internet bereitzustellen, sofern 
dies nicht mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden 
ist; 

 b) die wichtigsten Dokumente in einem offenen und maschinenlesbaren 
Format mit den zugehörigen Metadaten im Internet verfügbar zu 
machen und nach Möglichkeit mit einem oder mehreren Internet-
Portalen zu verknüpfen, sofern dies keinen unverhältnismäßigen 
Aufwand darstellt;  

 c) soweit möglich, im Zusammenhang mit lit. b dafür Sorge zu tragen, 
dass eine sprachübergreifende Suche nach Dokumenten 
vorgenommen werden kann; 

 d) auf Anfrage Auskünfte und Informationen bereitzustellen. 

§ 16 
Nichtdiskriminierung 

(1) Öffentliche Stellen haben die Entgelte und sonstigen Bedingungen für 
die Weiterverwendung von Dokumenten, die sich in ihrem Besitz befinden, für 
vergleichbare Kategorien der Weiterverwendung, einschließlich der 
grenzüberschreitenden Weiterverwendung, nichtdiskriminierend zu gestalten. 

(2) Verwendet eine öffentliche Stelle Dokumente in ihrem Besitz als 
Ausgangsmaterial für eigene Geschäftstätigkeiten, die nicht unter ihre 
öffentliche Aufgabe fallen, so gelten für die Bereitstellung der Dokumente für 
diese Tätigkeiten dieselben Gebühren und Entgelte und sonstigen Bedingungen 
wie für andere Nutzer. 

§ 17 
Ausschließlichkeitsvereinbarungen 
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Ferner ist in der Ausschließlichkeitsvereinbarung vorzusehen, dass der 
öffentlichen Stelle eine Kopie der digitalisierten Kulturbestände entgeltfrei zur 
Verfügung gestellt wird; die öffentliche Stelle hat ihrerseits diese Kopie nach 
Ablauf des Ausschließlichkeitszeitraumes zur Weiterverwendung zur Verfügung 
zu stellen. Die Verpflichtung zur Zurverfügungstellung einer entgeltfreien Kopie 
an die öffentliche Stelle im Sinne des fünften Satzes gilt auch in jenen Fällen, in 
denen die Ausschließlichkeitsvereinbarung dies nicht ausdrücklich vorsieht. 

(10) Räumt eine öffentliche Stelle einem Dritten ein ausschließliches Recht 
auf die Digitalisierung von Kulturbeständen gemäß Abs. 9 ein, muss die 
Ausschließlichkeitsvereinbarung transparent sein und nach Möglichkeit im 
Internet veröffentlicht werden; andernfalls hat die öffentliche Stelle diese an 
einem bei ihr allgemein zugänglichen Ort bekanntzugeben.  

(11) Ausschließlichkeitsvereinbarungen, die am 17. Juli 2013 bestehen und 
nicht unter die Abs. 6 zweiter Satz oder Abs. 9 fallen, sind von der öffentlichen 
Stelle mit Vertragsablauf, spätestens jedoch mit Wirkung vom 18. Juli 2043, 
aufzulösen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Öffentliche Stellen haben Dokumente in ihrem Besitz allen potentiellen 
Marktteilnehmern zur Verfügung zu stellen, selbst wenn auf diesen Dokumenten 
beruhende Mehrwertprodukte bereits von einem oder mehreren 
Marktteilnehmern genutzt werden. Verträge oder sonstige Vereinbarungen 
zwischen öffentlichen Stellen und Dritten, welche ausschließliche Rechte 
hinsichtlich der Weiterverwendung der in den Anwendungsbereich dieses 
Abschnittes fallenden Dokumente festlegen 
(Ausschließlichkeitsvereinbarungen), sind unzulässig. 

(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn für die Bereitstellung eines Dienstes im 
öffentlichen Interesse die Einräumung eines ausschließlichen Rechtes 
erforderlich ist. Der Grund für eine solche Ausschließlichkeitsvereinbarung ist 
regelmäßig, mindestens jedoch alle drei Jahre, zu überprüfen. In derartigen 
Ausschließlichkeitsvereinbarungen ist eine Bestimmung aufzunehmen, die der 
öffentlichen Stelle dann ein besonderes Kündigungsrecht sichert, wenn die 
regelmäßige Überprüfung ergibt, dass der die Ausschließlichkeitsvereinbarung 
rechtfertigende Grund nicht mehr vorliegt. Für die Digitalisierung von 
Kulturbeständen gelten die Abs. 4 und 5.  

(3) Sofern eine öffentliche Stelle einem Dritten ein ausschließliches Recht 
gemäß Abs. 2 einräumt, sind die wesentlichen Aspekte der nach dem 
Inkrafttreten des 4. Abschnittes dieses Gesetzes getroffenen 
Ausschließlichkeitsvereinbarungen spätestens zwei Monate vor ihrem 
Inkrafttreten im Internet öffentlich zugänglich zu machen. Die wesentlichen 
Aspekte der endgültigen Bedingungen der am oder nach dem 16. Juli 2019 
getroffenen Ausschließlichkeitsvereinbarungen müssen transparent sein und im 
Internet öffentlich zugänglich gemacht werden.  

(4) Bezieht sich ein ausschließliches Recht auf die Digitalisierung von 
Kulturbeständen, darf es unbeschadet des Abs. 1 im Allgemeinen für höchstens 
zehn Jahre gewährt werden. Wird es für mehr als zehn Jahre gewährt, wird die 
Gewährungsdauer im elften Jahr und danach gegebenenfalls alle sieben Jahre 
überprüft. In die Ausschließlichkeitsvereinbarung ist eine Bestimmung 
aufzunehmen, die der öffentlichen Stelle dann ein besonderes Kündigungsrecht 
sichert, wenn die Überprüfung ergibt, dass der die 
Ausschließlichkeitsvereinbarung rechtfertigende Grund nicht mehr vorliegt.  

(5) Sofern eine öffentliche Stelle ein ausschließliches Recht auf die 
Digitalisierung von Kulturbeständen einräumt, müssen diese transparent sein 
und öffentlich – nach Möglichkeit im Internet – bekannt gemacht werden. Im 
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Falle eines solchen ausschließlichen Rechtes ist der betreffenden öffentlichen 
Stelle im Rahmen der Vereinbarung eine Kopie der digitalisierten 
Kulturbestände unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Diese Kopie ist am Ende 
des Ausschließlichkeitszeitraumes zur Weiterverwendung zur Verfügung zu 
stellen.  

(6) Werden rechtliche oder praktische Vereinbarungen getroffen, die nicht 
ausdrücklich ausschließliche Rechte gewähren, die aber darauf abzielen oder bei 
denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Weiterverwendung von 
Dokumenten durch andere als die an der Vereinbarung beteiligten Dritten 
beschränken, so sind deren wesentlichen Aspekte spätestens zwei Monate vor 
ihrem Inkrafttreten im Internet öffentlich zugänglich zu machen. Die 
Auswirkungen solcher rechtlichen oder praktischen Vereinbarungen auf die 
Verfügbarkeit von Daten zur Weiterverwendung sind regelmäßig, mindestens 
jedoch alle drei Jahre, zu überprüfen. In die rechtliche oder praktische 
Vereinbarung ist eine Bestimmung aufzunehmen, die der öffentlichen Stelle 
dann ein besonderes Kündigungsrecht sichert, wenn die regelmäßige 
Überprüfung ergibt, dass der die Vereinbarung rechtfertigende Grund nicht 
mehr vorliegt. Die wesentlichen Aspekte der endgültigen Bedingungen solcher 
Vereinbarungen müssen transparent sein und im Internet öffentlich zugänglich 
gemacht werden. 

(7) Am 17. Juli 2013 bestehende Ausschließlichkeitsvereinbarungen, die 
von öffentlichen Stellen abgeschlossen wurden und nicht unter die Ausnahmen 
gemäß Abs. 2 bis 6 fallen, enden mit Vertragsablauf; sie gelten spätestens mit 
Ablauf des 18. Juli 2043 als aufgelöst.  

§ 17a 
Forschungseinrichtungen und  

Forschungsförderungseinrichtungen 

(1) Die Bestimmungen des § 15e und der §§ 15h bis 17 sowie des § 19 
Abs. 3 gelten auch für Forschungseinrichtungen und 
Forschungsförderungseinrichtungen sowie für Bildungseinrichtungen, die den 
Bestimmungen dieses Abschnittes unterliegen, in Bezug auf Forschungsdaten 
im Sinne des im Sinne des § 15 Abs. 2 lit. b in Verbindung mit § 15b lit. g. 

(2) Öffentliche Stellen, Forschungseinrichtungen und 
Forschungsförderungseinrichtungen haben die Verfügbarkeit von 
Forschungsdaten durch die Annahme entsprechender Strategien und 
Maßnahmen mit dem Ziel zu fördern, öffentlich finanzierte Forschungsdaten 
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nach dem Grundsatz der standardmäßig offenen Daten im Einklang mit Rechten 
des geistigen Eigentums und dem Schutz personenbezogener Daten, unter 
Berücksichtigung von legitimen Geschäftsinteressen sowie unter Beachtung der 
Grundsätze der Vertraulichkeit und Sicherheit möglichst offen zugänglich zu 
machen. 

§ 18 
Hochwertige Datensätze 

(1) Die Landesregierung hat durch Verordnung jene Bestimmungen 
festzulegen, die erforderlich sind, um den auf der Grundlage von Art. 14 Abs. 1 
der Richtlinie (EU) 2019/1024 von der Europäischen Kommission erlassenen 
Durchführungsrechtsakten in Verbindung mit Art. 14 der Richtlinie (EU) 
2019/1024 rechtlich zu entsprechen. 

(2) Öffentliche Stellen haben hochwertige Datensätze im Sinne des § 15 lit. 
h, die in den Anwendungsbereich dieses Abschnittes fallen, vorbehaltlich des 
Abs. 3 und des Abs. 4,   

 a) kostenlos,  

 b) in maschinenlesbaren Formaten,  

 c) mithilfe geeigneter Anwendungsprogrammierschnittstellen (API) 
und  

 d) falls technisch erforderlich, als Massen-Download  

zur Weiterverwendung zugänglich zu machen. 

(3) Die Verpflichtung gemäß Abs. 1 lit. a hochwertige Datensätze 
kostenlos verfügbar zu machen, gilt nicht für Bibliotheken, Museen und 
Archiven. 

(4) Abweichend von Abs. 2 hat die Landesregierung durch Verordnung 
festzulegen, dass öffentliche Stellen, die Einnahmen erzielen müssen, um einen 
wesentlichen Teil ihrer Kosten bei der Wahrnehmung ihres öffentlichen 
Auftrages zu decken, von dem in einem auf der Grundlage des Art. 14 Abs. 1 
der Richtlinie (EU) 2019/1024 von der Europäischen Kommission erlassenen 
Durchführungsrechtsaktes oder dem in einer Verordnung nach Abs. 1 
festgelegten Erfordernis, hochwertige Datensätze kostenlos zur Verfügung zu 
stellen, für einen Zeitraum von höchstens zwei Jahren befreit sind, wenn sich die 
kostenlose Bereitstellung wesentlich auf den Haushalt der betreffenden 
öffentlichen Stellen auswirken würde. 
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§ 18a 
Rechtschutz 

(1) Wurde einem Antrag auf Weiterverwendung eines Dokumentes nach 
Maßgabe des § 16 nur teilweise oder überhaupt nicht entsprochen oder ist die 
öffentliche Stelle mit der Erledigung des Begehrens säumig, ist auf Verlangen 
des Antragstellers hierüber ein Bescheid zu erlassen. Ein Antrag auf Erlassung 
eines Bescheides kann – außer in den Fällen der Säumnis der öffentlichen Stelle 
– binnen vier Wochen ab Zugang der Mitteilung, dass dem Begehren nicht oder 
nur teilweise entsprochen wird oder die Bereitstellung des Dokuments vom 
Abschluss eines Vertrages (einer Lizenz) abhängig gemacht wird (§ 16 Abs. 8), 
gestellt werden. 

(2) Wurde dem Antragsteller ein endgültiges Vertragsangebot 
(Lizenzangebot) unterbreitet (§ 16 Abs. 8 lit. c), ist auf sein Verlangen mit 
Bescheid festzustellen, ob einzelne Bestimmungen des Vertragsangebotes 
(Lizenzangebotes) diesem Abschnitt entsprechen. Wird festgestellt, dass 
Bestimmungen des Vertragsangebotes (Lizenzangebotes) diesem Abschnitt nicht 
entsprechen, hat die öffentliche Stelle dem Antragsteller neuerlich ein 
endgültiges Vertragsangebot (Lizenzangebot) zu unterbreiten, das diese 
Entscheidung berücksichtigt; hierbei gelten die in § 16 Abs. 7 festgelegten 
Fristen sinngemäß. 

(3) Bescheide im Sinne des Abs. 1 und Abs. 2 sind spätestens innerhalb von 
acht Wochen nach dem Einlangen eines Verlangens auf Bescheiderlassung zu 
erlassen. Zuständig zur Erlassung eines Bescheides im Sinne des Abs. 1 und 
Abs. 2 ist die öffentliche Stelle, soweit sie behördliche Aufgaben besorgt; ist dies 
nicht der Fall, sind Anträge auf Erlassung eines Bescheides im Sinne des Abs. 1 
und Abs. 2 ohne unnötigen Aufschub an die für die Führung der Aufsicht oder 
die für deren Einrichtung zuständige bescheiderlassende Stelle, in sonstigen 
Fällen an die Bezirksverwaltungsbehörde des Verwaltungsbezirkes, in dem die 
öffentliche Stelle ihren Sitz hat, weiterzuleiten. 

§ 19 
Berichtspflichten 

(1) Soweit dies zur Erfüllung unionsrechtlicher Berichtspflichten 
erforderlich ist, haben öffentliche Stellen (§ 15 Abs. 4 lit. a) auf Aufforderung 

 

 

§ 19 
Rechtsschutz 

(1) Wurde einem Antrag auf Weiterverwendung eines Dokumentes nicht 
oder nur teilweise entsprochen oder ist die öffentliche Stelle mit der Erledigung 
des Antrages säumig, ist auf Verlangen des Antragstragstellers hierüber ein 
Bescheid zu erlassen. Ein Antrag auf Erlassung eines Bescheides kann – außer 
in den Fällen der Säumnis der öffentlichen Stelle – binnen vier Wochen ab 
Zugang der Mitteilung, dass dem Begehren nicht oder nur teilweise entsprochen 
wird oder die Bereitstellung des Dokuments vom Abschluss einer Lizenz 
abhängig gemacht wird, gestellt werden. 

(2) Wurde dem Antragsteller ein endgültiges Lizenzangebot unterbreitet, ist 
auf sein Verlangen mit Bescheid festzustellen, ob einzelne Bestimmungen des 
Lizenzangebotes diesem Abschnitt entsprechen. Wird festgestellt, dass 
Bestimmungen des Lizenzangebotes diesem Abschnitt nicht entsprechen, hat die 
öffentliche Stelle dem Antragsteller neuerlich ein endgültiges Lizenzangebot zu 
unterbreiten, welches diese Entscheidung berücksichtigt; hierbei gelten die in § 
15d Abs. 4 festgelegten Fristen sinngemäß. 

(3) Bescheide im Sinne des Abs. 1 und 2 sind spätestens innerhalb von acht 
Wochen nach dem Einlangen eines Verlangens auf Bescheiderlassung zu 
erlassen. Zuständig zur Erlassung eines Bescheides im Sinne des Abs. 1 und 2 
ist die jeweilige öffentliche Stelle, soweit sie behördliche Aufgaben besorgt; ist 
dies nicht der Fall, sind Anträge auf Erlassung eines Bescheides im Sinne des 
Abs. 1 und 2 ohne unnötigen Aufschub an die für die Führung der Aufsicht der 
die für deren Einrichtung zuständige bescheiderlassende Stelle, in sonstigen 
Fällen an die Bezirksverwaltungsbehörde des Veraltungsbezirkes, in dem die 
öffentliche Stelle ihren Sitz hat, weiterzuleiten.“ 
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der Landesregierung dieser die entsprechend Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie 
2003/98/EG in der Fassung der Richtlinie 2013/37/EU erforderlichen 
Informationen aus ihrem jeweiligen Wirkungskreis zu übermitteln. Die 
Informationen sind der Landesregierung in anonymisierter Form zur Verfügung 
zu stellen. 

(2) Das Landesverwaltungsgericht hat auf Aufforderung der 
Landesregierung dieser, soweit dies zur Erfüllung unionsrechtlicher 
Berichtspflichten im Sinne des Abs. 1 notwendig ist, Informationen über die im 
Berichtszeitraum durchgeführten Rechtsmittelverfahren in anonymisierter Form 
zu übermitteln. 
 
 

§ 19b 
Anwendungsbereich und allgemeine Grundsätze 

(1) Dieser Abschnitt ist auf Geodatensätze anzuwenden, die 

 a) ein in den Anhängen I, II oder III der Richtlinie 2007/2/EG zur 
Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen 
Gemeinschaft (INSPIRE) angeführtes Thema betreffen, 

 b) sich auf das österreichische Staatsgebiet beziehen, 

 c) in elektronischer Form vorliegen, 

 d) vorhanden sind bei 

 1. einer öffentlichen Geodatenstelle im Rahmen ihrer öffentlichen 
Aufgabe oder 

 2. einem Dritten, dem gemäß § 19f Abs. 2 Netzzugang gewährt wird, 

oder für eine solche Geodatenstelle oder einen solchen Dritten 
bereitgehalten werden und 

 e) noch in Verwendung stehen. 

(2) Dieser Abschnitt ist auch auf Geodatendienste anzuwenden, die sich auf 
Daten der in Abs. 1 genannten Geodatensätze beziehen. 

(3) Sind von einem Geodatensatz nach Abs. 1 identische Kopien vorhanden, 
so gilt dieser Abschnitt nur für den Referenzdatensatz, von dem die Kopien 
abgeleitet worden sind. 

(4) Wenn es sich bei einer öffentlichen Geodatenstelle gemäß § 19c lit. j um 
eine Einrichtung der untersten Verwaltungsebene handelt, so ist auf 
Geodatensätze und Geodatendienste, die bei einer solchen Stelle vorhanden sind 
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oder für eine solche Stelle bereitgehalten werden, dieser Abschnitt nur dann 
anzuwenden, wenn die Sammlung oder Verbreitung dieser Geodatensätze 
rechtlich vorgeschrieben ist. Einrichtungen der untersten Verwaltungsebene 
können insbesondere die Bezirksverwaltungsbehörden, die Agrarbehörden erster 
Instanz und die Gemeinden sein. 

(5) Stehen einem Dritten Rechte geistigen Eigentums an Geodatensätzen 
nach Abs. 1 oder Geodatendiensten nach Abs. 2 zu, dürfen Maßnahmen nach 
diesem Abschnitt hinsichtlich dieser Geodatensätze und Geodatendienste nur 
getroffen werden, soweit der Dritte diesen Maßnahmen zustimmt. 

(6) Dieser Abschnitt lässt 

 a) alle anderen Rechtsvorschriften, die den Zugang zu oder die 
Weiterverwendung von Dokumenten öffentlicher Stellen regeln, 
insbesondere den 1., 2. und 4. Abschnitt dieses Gesetzes, soweit in 
diesem Abschnitt nicht ausdrücklich anderes bestimmt wird, sowie 

 b) die Rechte des geistigen Eigentums öffentlicher Geodatenstellen (§ 19c 
lit. j) und die Rechte des geistigen Eigentums anderer Stellen im Sinne 
des Art. 3 Z 9 der Richtlinie 2007/2/EG nach den Bestimmungen anderer 
Länder, des Bundes oder anderer Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder gleichzustellender Staaten 

unberührt. 

(7) Öffentliche Geodatenstellen dürfen sich zur Erfüllung der ihnen nach 
diesem Abschnitt obliegenden Aufgaben mittels rechtsgeschäftlicher 
Vereinbarung auch anderer öffentlicher Geodatenstellen oder sonstiger Dritter als 
Dienstleister bedienen. Eine Änderung der den öffentlichen Geodatenstellen aus 
diesem Gesetz oder dem Geodateninfrastrukturgesetz, BGBl. I Nr. 14/2010, 
erwachsenden Rechte und Pflichten oder ein Wechsel der Zuständigkeit ist 
hiermit nicht verbunden. 

(8) Die Bestimmungen dieses Abschnittes sind so anzuwenden, dass sie in 
die Zuständigkeit des Bundes nicht eingreifen. 

 
 

3. In § 19b Abs. 4 letzter Satz wird die Wortfolge „die Agrarbehörde erster 
Instanz“ durch die Wortfolge „das Amt der Kärntner Landesregierung als 
Agrarbehörde Kärnten“ ersetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

§ 19d 
Anforderungen an Metadaten, 

Geodatensätze und Geodatendienste 

(1) Die öffentlichen Geodatenstellen haben Metadaten für die bei ihnen 
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vorhandenen oder für sie bereitgehaltenen Geodatensätze und Geodatendienste in 
ausreichender Qualität zu erstellen und auf aktuellem Stand zu halten. Dies hat in 
einer Qualität zu erfolgen, die zur Erfüllung des in § 19c lit.  f genannten Zwecks 
erforderlich ist. 

(2) Metadaten nach Abs. 1 müssen jedenfalls die in der Verordnung (EG) 
Nr. 1205/2008 der Kommission vom 3. Dezember 2008 zur Durchführung der 
Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
Metadaten, ABl. Nr. L 326 vom 4. 12. 2008, S 12, in der Fassung der 
Berichtigung, ABl. Nr. L 328 vom 15. 12. 2009, S 83, genannten Erfordernisse 
erfüllen. 

(2a) Metadaten nach Abs. 1 haben auch Angaben betreffend 
Beschränkungen des Zugangs der Öffentlichkeit gemäß § 19g und 
Beschränkungen des Zugangs durch inländische oder ausländische öffentliche 
Stellen gemäß § 19i Abs. 2 und § 19j sowie jeweils die Gründe für solche 
Beschränkungen zu umfassen. 

(3) Die öffentlichen Geodatenstellen haben die bei ihnen vorhandenen oder 
für sie bereitgehaltenen Geodatensätze und Geodatendienste, für die Metadaten 
zu erstellen sind, entsprechend den Durchführungsbestimmungen nach Art. 7 
Abs. 1 der Richtlinie 2007/2/EG, insbesondere der Verordnung (EU) Nr. 
1089/2010 der Kommission vom 23. November 2010 zur Durchführung der 
Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten, ABl. Nr. L 323 vom 8. 
12. 2010, S 11, in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 102/2011 der 
Kommission vom 4. Februar 2011, ABl. Nr. L 31 vom 5. 2. 2011, S 13 und der 
Berichtigung ABl. Nr. L 325 vom 23. 11. 2012, S 19, durch Anpassung an 
vorgegebene Standards oder Transformationsdienste nach § 19e Abs. 1 lit. d 
verfügbar zu machen. 

(4) Die öffentlichen Geodatenstellen haben einander und anderen Stellen im 
Sinne des Art. 3 Z 9 der Richtlinie 2007/2/EG nach den Bestimmungen anderer 
Länder, des Bundes oder anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
diesen gleichzustellenden Staaten sowie Dritten im Sinne des § 19b Abs. 1 lit. d 
Z 2 für den Zweck der Erfüllung der in Abs. 3 genannten 
Durchführungsbestimmungen die erforderlichen Informationen, einschließlich 
Daten, Codes und technische Klassifizierungen, unbeschränkt zur Verfügung zu 
stellen. 

(5) Bei Geodaten über geografische Objekte, die sich auch auf die 

 
 
 

4. § 19d Abs. 2 lautet:  

(2) Metadaten nach Abs. 1 müssen den Durchführungsbestimmungen nach 
Art. 5 Abs. 4 und nach Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2007/2/EG, insbesondere den 
in der Verordnung (EG) Nr. 1205/2008 und der Verordnung (EG) 1089/2010 
genannten Erfordernissen, entsprechen. 
 
 
 
 
 
 

5. § 19d Abs. 3 lautet: 

(3) Die öffentlichen Geodatenstellen haben die bei ihnen vorhandenen oder 
für sie bereitgehaltenen Geodatensätze und Geodatendienste, für die Metadaten 
zu erstellen sind, entsprechend den Durchführungsbestimmungen nach Art. 7 
Abs. 1 der Richtlinie durch Anpassung an vorgegebene Standards oder 
Transformationsdienste nach § 19e Abs. 1 lit. d verfügbar zu machen. 
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Hoheitsgebiete anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder diesen 
gleichzustellenden Staaten erstrecken, haben die zuständigen öffentlichen 
Geodatenstellen oder Dritte im Sinne des § 19b Abs. 1 lit. d Z 2 die Darstellung 
und Position dieser Objekte mit den jeweils zuständigen Stellen der anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft oder diesen gleichzustellenden 
Staaten einvernehmlich festzulegen. 
 

§ 19e 
Netzdienste 

(1) Die öffentlichen Geodatenstellen haben für die bei ihnen vorhandenen 
oder für sie bereitgehaltenen Geodatensätze und Geodatendienste, für die nach 
Maßgabe dieses Abschnittes Metadaten zu erzeugen sind, entsprechend den 
Durchführungsbestimmungen nach Art. 16 der Richtlinie 2007/2/EG, 
insbesondere der Verordnung (EG) Nr. 976/2009 der Kommission vom 19. 
Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste, ABl. Nr. L 274 vom 20. 
10. 2009, S 9, in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 1088/2010 der 
Kommission vom 23. November 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
976/2009 hinsichtlich Downloaddiensten und Transformationsdiensten, ABl. Nr. 
L 323 vom 8. 12. 2010, S 1, folgende Netzdienste zu schaffen und zu betreiben: 

 a) Suchdienste, die es ermöglichen, auf der Grundlage von Metadaten nach 
Geodatensätzen und Geodatendiensten zu suchen und den Inhalt der 
Metadaten anzuzeigen; 

 b) Darstellungsdienste, die es zumindest ermöglichen, Geodatensätze 
darzustellen, in ihnen zu navigieren, sie zu vergrößern oder zu 
verkleinern, zu verschieben, Daten zu überlagern sowie Informationen 
aus Legenden und sonstige relevante Inhalte von Metadaten anzuzeigen; 

 c) Download-Dienste, die das Herunterladen von und, wenn durchführbar, 
den direkten Zugriff auf Kopien vollständiger Geodatensätze oder Teile 
solcher Sätze ermöglichen; 

 d) Transformationsdienste zur Umwandlung von Geodatensätzen, um 
Interoperabilität zu erreichen; 

 e) Dienste zum Abrufen von Geodatendiensten. 

(2) Netzdienste nach Abs. 1 müssen einschlägige Nutzeranforderungen 
berücksichtigen, nach Maßgabe der §§ 19g und 19h öffentlich verfügbar sowie 
einfach zu nutzen und über das Internet oder andere geeignete 

 

6. Der Einleitungsteil des § 19e Abs. 1 lautet: 

„Die öffentlichen Geodatenstellen haben für die bei ihnen vorhandenen oder für 
sie bereitgehaltenen Geodatensätze und Geodatendienste, für die nach Maßgabe 
dieses Abschnittes Metadaten zu erzeugen sind, entsprechend den 
Durchführungsbestimmungen nach Art. 16 der Richtlinie 2007/2/EG, 
insbesondere der Verordnung (EG) Nr. 976/2009, folgende Netzdienste zu 
schaffen und zu betreiben:“ 
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Telekommunikationsmittel zugänglich sein. 

(3) Für Suchdienste nach Abs. 1 lit. a sind zumindest folgende Metadaten 
als kombinierbare Suchkriterien zu gewährleisten: 

 a) Schlüsselwörter; 

 b) Klassifizierung von Geodaten und Geodatendiensten; 

 c) Qualität und Gültigkeit der Geodatensätze; 

 d) Grad der Übereinstimmung mit den in § 19d Abs. 3 genannten 
Durchführungsbestimmungen; 

 e) geografischer Standort; 

 f) Bedingungen für den Zugang zu Geodatensätzen und Geodatendiensten 
sowie deren Nutzung; 

 g) die für die Erstellung, Verwaltung, Erhaltung und Verbreitung der 
Geodatensätze und Geodatendienste jeweils zuständige öffentliche 
Geodatenstelle. 

(4) Transformationsdienste sind mit anderen Diensten im Sinne des Abs. 1 
so zu kombinieren, dass diese gemäß den in § 19d Abs. 3 genannten 
Durchführungsbestimmungen betrieben werden können. 
 

§ 19f 
Elektronisches Netzwerk 

(1) Die öffentlichen Geodatenstellen haben ihre Netzdienste nach § 19e über 
ein elektronisches Netzwerk zu verknüpfen und den Zugang zu diesen 
Netzdiensten über das Geo-Portal INSPIRE zu ermöglichen. Sie können diesen 
Zugang zum elektronischen Netzwerk auch über eigene Zugangspunkte (§ 19c 
lit. i) bieten. 

(2) Dritte dürfen ihre Geodatensätze und Geodatendienste mit dem 
Netzwerk nach Abs. 1 verknüpfen, wenn sie sich gegenüber jener öffentlichen 
Geodatenstelle, über deren Netzdienste die Verknüpfung erfolgen soll, 
verpflichten dafür zu sorgen, dass für die Dauer der Verknüpfung 

 a) die Metadaten, Geodatensätze oder Geodatendienste und Netzdienste, 
letztere soweit diese auf Grund der Durchführungsbestimmungen nach 
Art. 16 der Richtlinie 2007/2/EG, insbesondere der Verordnung (EG) 
Nr. 976/2009 der Kommission vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung 
der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
hinsichtlich der Netzdienste, ABl. Nr. L 274 vom 20. 10. 2009, S 9, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. § 19f Abs. 2 lit. a lautet: 

 a) die Metadaten, Geodatensätze und Geodatendienste und Netzdienste, 
letztere soweit diese auf Grund der Durchführungsbestimmungen 
nach Art. 16 der Richtlinie 2007/2/EG, insbesondere der Verordnung 
(EG) Nr. 976/2009, erforderlich sind, den Bestimmungen dieses 
Abschnittes entsprechen, 
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erforderlich sind, den Bestimmungen dieses Abschnittes entsprechen, 

 b) die technischen und rechtlichen Voraussetzungen für die Verknüpfung 
und die damit gegebene Bereitstellung der Daten vorliegen, 

 c) sie die mit der Verknüpfung verbundenen Kosten selbst tragen und 

 d) sie der Landesregierung die zur Erfüllung der Berichtspflichten nach 
§ 19m Abs. 1 bis 3 erforderlichen Informationen rechtzeitig zur 
Verfügung zu stellen. 

 
 

§ 19h 
Entgelte und Bedingungen für die 

Inanspruchnahme von Netzdiensten durch die Öffentlichkeit 

(1) Suchdienste (§ 19e Abs. 1 lit. a) sind der Öffentlichkeit unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen. 

(2) Für Darstellungsdienste (§ 19e Abs. 1 lit. b) dürfen Entgelte gefordert 
werden, sofern das Entgelt die Wartung der Geodatensätze und der 
entsprechenden Geodatendienste sichert. Dies gilt insbesondere in Fällen, in 
denen große Datenmengen häufig aktualisiert werden.  

(3) Für Download-Dienste und Dienste zum Abrufen von Geodatendiensten 
(§ 19e Abs. 1 lit. c und lit. e) dürfen Entgelte gefordert werden.  

(4) Werden für Darstellungsdienste (§ 19e Abs. 1 lit. b), Download-Dienste 
(§ 19e Abs. 1 lit. c) und Dienste zum Abrufen von Geodatendiensten (§ 19e 
Abs. 1 lit. e) Entgelte verlangt, sind diese auf die durch die Reproduktion, 
Bereitstellung und Weiterverbreitung verursachten Grenzkosten (§ 17a) zu 
beschränken und es müssen zu deren Abwicklung Dienstleistungen des 
elektronischen Geschäftsverkehrs verfügbar sein. Für diese Daten können 
Haftungsausschlüsse, elektronische Lizenzvereinbarungen oder 
erforderlichenfalls Lizenzen in sonstiger Form vorgesehen werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. § 19h Abs. 4 erhält folgende Fassung und es wird ihm nachstehender Abs. 5 
angefügt:  

(4) Werden für Darstellungsdienste (§ 19e Abs. 1 lit. b), Download-Dienste 
(§ 19e Abs. 1 lit. c) und Dienste zum Abrufen von Geodatendiensten (§ 19e 
Abs. 1 lit e) Entgelte verlangt, sind diese auf die in § 15f Abs. 3 festgelegten 
Beschränkungen für Entgelte zu begrenzen und es müssen zu deren Abwicklung 
Dienstleistungen des elektronischen Geschäftsverkehrs verfügbar sein. Für diese 
Daten können Haftungsausschlüsse, elektronische Lizenzvereinbarungen oder 
erforderlichenfalls Lizenzen in sonstiger Form, soweit in § 15h nicht anderes 
bestimmt ist, vorgesehen werden.“  

(5) Öffentliche Geodatenstellen haben für die Inanspruchnahme von 
Netzdiensten durch die Öffentlichkeit die Bestimmungen des 4. Abschnittes, 
insbesondere die in den §§ 15g und 15h festgelegten Bedingungen für die 
Weiterverwendung von Dokumenten zu beachten. 

 
 

§ 19j 
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Nutzung von Geodatensätzen und 
Geodatendiensten durch ausländische 

öffentliche Stellen 

(1) Der § 19i gilt sinngemäß auch für die Nutzung von Geodatensätzen und 
Geodatendiensten durch nachfolgende Stellen, sofern diese Nutzung zur 
Wahrnehmung ihrer öffentlichen Aufgaben, die direkte oder indirekte 
Auswirkungen auf die Umwelt haben können, erforderlich ist: 

 a) Organe oder Einrichtungen der Europäischen Union; 

 b) öffentliche Stellen im Sinne des Art. 3 Z 9 lit. a und b der Richtlinie 
2007/2/EG anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 
gleichzustellender Staaten; 

 c) sonstige Einrichtungen, die durch internationale Übereinkünfte 
geschaffen wurden, und bei denen die Europäische Union und deren 
Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind. 

(2) Für Geodatensätze und Geodatendienste, die den Organen oder 
Einrichtungen der Europäischen Union in Erfüllung von Berichtspflichten des 
Gemeinschaftsumweltrechts zur Verfügung gestellt werden, dürfen diesen 
gegenüber keine Entgelte gefordert werden. 

(3) Die Nutzung von Geodatensätzen und Geodatendiensten durch Stellen 
nach Abs. 1 kann – über § 19i Abs. 4 hinaus – an Bedingungen gebunden 
werden. Diese sind gegenüber Organen und Einrichtungen der Europäischen 
Union gemäß den Durchführungsbestimmungen nach Art. 17 Abs. 8 der 
Richtlinie 2007/2/EG, insbesondere der Verordnung (EU) Nr. 268/2010 der 
Kommission vom 29. März 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf den Zugang der Organe 
und Einrichtungen der Gemeinschaft zu Geodatensätzen und -diensten der 
Mitgliedstaaten nach harmonisierten Bedingungen, ABl. Nr. L 83 vom 30. März 
2010, S 8, zu gestalten. Die Nutzung durch Einrichtungen nach Abs. 1 lit. c ist 
nur auf der Grundlage von Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit zulässig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. § 19j Abs. 3 lautet: 

(3) Die Nutzung von Geodatensätzen und Geodatendiensten durch Stellen 
nach Abs. 1 kann – über § 19i Abs. 4 hinaus – an Bedingungen gebunden 
werden. Diese sind gegenüber Organen und Einrichtungen der Europäischen 
Union gemäß den Durchführungsbestimmungen nach Art. 17 Abs. 8 der 
Richtlinie 2007/2/EG, insbesondere der Verordnung (EU) 268/2010, zu 
gestalten. Die Nutzung durch Einrichtungen nach Abs. 1 lit. c ist nur auf der 
Grundlage von Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit zulässig. 

 

§ 19m 
Monitoring und Berichtspflichten 

(1) Die öffentlichen Geodatenstellen und Dritte im Sinne des § 19b Abs. 1 
lit. d Z 2 haben die Schaffung und Nutzung ihrer Geodateninfrastruktur gemäß 
der Entscheidung der Kommission Nr. 2009/442/EG vom 5. Juni 2009 zur 
Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des 

 

10. § 19m Abs. 1 erster Satz lautet: 

Die öffentlichen Geodatenstellen und Dritte im Sinne des § 19b Abs. 1 lit. d Z 2, 
denen Netzzugang gewährt wird, haben die Schaffung und Nutzung ihrer 
Geodateninfrastruktur entsprechend den Durchführungsbestimmungen nach Art. 
21 der Richtlinie 2007/2/EG, insbesondere gemäß dem Durchführungsbeschluss 
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Rates hinsichtlich Überwachung und Berichterstattung, ABl. Nr. L 148, vom 11. 
6. 2009, S 18, in der Fassung der Berichtigung, ABl. Nr. L 322 vom 9. 12. 
2009, S 40, zu überwachen und diese Informationen der Landesregierung zur 
Erfüllung der in Abs. 2 genannten Verpflichtungen  rechtzeitig und auf Dauer zur 
Verfügung zu stellen. Diese Informationen sind von der Landesregierung der 
Öffentlichkeit in geeigneter Form zur Verfügung zu stellen, sofern eine solche 
Zurverfügungstellung nicht bereits auf Grund bundesrechtlicher Vorschriften 
erfolgt. 

(2) Die Landesregierung hat dem zuständigen Bundesminister gemäß der 
Entscheidung der Kommission Nr. 2009/442/EG vom 5. Juni 2009 zur 
Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates hinsichtlich Überwachung und Berichterstattung, ABl. Nr. L 148, vom 11. 
6. 2009, S 18, in der Fassung der Berichtigung, ABl. Nr. L 322 vom 9. 12. 
2009, S 40, die zur Erfüllung der Berichtspflichten nach Art. 21 der Richtlinie 
2007/2/EG erforderlichen Informationen rechtzeitig zu übermitteln. 

(3) Berichte nach Abs. 2 haben jedenfalls eine zusammenfassende 
Beschreibung folgender Themen zu enthalten: 

 a) Koordinierung zwischen öffentlichen Geodatenstellen und Nutzern von 
Geodatensätzen und Geodatendiensten und zwischengeschalteten 
Stellen, Beziehung zu Dritten und Organisation der Qualitätssicherung; 

 b) Beitrag von Behörden oder Dritten zum Betrieb und zur Koordinierung 
der Geodateninfrastruktur; 

 c) Information über die Nutzung der Geodateninfrastruktur; 

 d) Vereinbarungen über die gemeinsame Nutzung von Geodaten durch 
öffentliche Geodatenstellen im Sinne dieses Gesetzes, durch andere auf 
bundesrechtlichen oder landesrechtlichen Bestimmungen beruhenden 
öffentlichen Stellen im Sinne des Art. 3 Z 9 der Richtlinie 2007/2/EG 
sowie durch öffentliche Stellen im Sinne des Art. 3 Z 9 der Richtlinie 
2007/2/EG anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
gleichzustellender Staaten; 

 e) Kosten und Nutzen der Umsetzung der Richtlinie 2007/2/EG. 

(4) Zur Erfüllung der Verpflichtung nach Abs. 2 haben die öffentlichen 
Geodatenstellen und Dritte im Sinne des § 19b Abs. 1 lit. d Z 2 die erforderlichen 
Informationen rechtzeitig zu übermitteln. 

(EU) 2019/1372, zu überwachen und diese Informationen der Landesregierung 
zur Erfüllung der in Abs. 2 genannten Verpflichtungen rechtzeitig und auf 
Dauer zur Verfügung zu stellen. 
 
 
 

11. § 19m Abs. 2 lautet: 

(2) Die Landesregierung hat dem zuständigen Bundesminister die zur 
Erfüllung der Berichtspflichten nach Art. 21 der Richtlinie 2007/2/EG, 
insbesondere entsprechend dem Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1372, 
erforderlichen Informationen rechtzeitig zu übermitteln. 

 

§ 26a 
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Verweise 

(1) Soweit in diesem Gesetz auf Landesgesetze verwiesen wird, sind diese 
in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(2) Verweise in diesem Gesetz auf Bundesgesetze sind als Verweise auf 
folgende Fassungen zu verstehen: 

 a) (entfällt) 

 b) Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz – NAG, BGBl. I Nr. 100/2005, 
in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 25/2019; 

 c) Bundesstatistikgesetz 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, in der Fassung des 
Gesetzes BGBl. I Nr. 32/2018; 

 d) Geodateninfrastrukturgesetz – GeoDIG, BGBl. I Nr. 14/2010, in der 
Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 109/2012. 

(3) Soweit in diesem Gesetz auf die Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer 
Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE), ABl. 
Nr. L 108 vom 25. 4. 2007, S 1, verwiesen wird, ist dies als Verweis auf die 
Fassung ABl. L 108 vom 25. 4. 2007, S 1, zu verstehen. 

(4) Soweit in diesem Gesetz auf die Richtlinie 2003/98/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 2003 über die 
Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors, ABl. Nr. L 345 
vom 21.12.2003, S 90, verwiesen wird, ist dies als Verweis auf die Richtlinie in 
der Fassung der Richtlinie 2013/37/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Juni 2013, ABl. Nr. L 175 vom 27.6.2013, S 1, zu verstehen. 
 
 
 
 
 
 
 

12. § 26a Abs. 2 lautet: 

(2) Verweise in diesem Gesetz auf Bundesgesetze sind als Verweise auf 
folgende Fassungen zu verstehen: 

 a) Bundesstatistikgesetz 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 32/2018; 

 b) Geodateninfrastrukurgesetz – GeoDIG, BGBl. I Nr. 14/2010, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 109/2012; 

 c) Datenschutzgesetz – DSG, BGBl. I Nr. 165/1999, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 14/2019; 

 d) Urheberrechtsgesetz, BGBl. I Nr. 111/1936, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 63/2018. 

13. § 26a Abs. 3 und 4 erhalten nachstehende Fassung und es werden § 26a 
folgende Abs. 5 bis 11 angefügt: 

„(3) Soweit in diesem Gesetz auf die Richtlinie 2007/2/G verwiesen wird, 
ist dies als Verweis auf die Richtlinie 2007/2/G des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in 
der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE), ABl. Nr. L 108 vom 25. 4. 2007, S. 
1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2019/1010 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 5. Juni 2019 zur Angleichung der Berichterstattungspflichten 
im Bereich der Rechtsvorschriften mit Bezug zur Umwelt und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 166/2006 und (EU) Nr. 995/2010 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2002/49/EG, 2004/35/EG, 
2007/2/EG, 2009/147/EG und 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 338/97 und (EG) Nr. 2173/2005 des 
Rates und der Richtlinie 86/278/EWG des Rates, ABl. Nr. L 170 vom 25. 6. 
2019, S. 115, zu verstehen. 

(4) Soweit in diesem Gesetz auf die Richtlinie (EU) 2019/1024 verwiesen 
wird, ist dies als Verweis auf die Richtlinie (EU) 2019/1024 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über offene Daten und die 
Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors, ABl. Nr. L 172 
vom 26. 6. 2019, S. 56, zu verstehen. 

(5) Soweit in diesem Gesetz auf die Richtlinie 2008/114/EG verwiesen 
wird, ist dies als Verweis auf die Richtlinie 2008/114/EG des Rates vom 8. 
Dezember 2008 über die Ermittlung und Ausweisung europäischer kritischer 
Infrastrukturen und die Bewertung der Notwendigkeit, ihren Schutz zu 
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verbessern, ABl. Nr. L 345 vom 23. 12. 2008, S. 75, in der Fassung ABl. Nr. L 
345 vom 23. 12. 2008, S. 75, zu verstehen.  

(6) Soweit in diesem Gesetz auf die Verordnung (EU) 2016/679 verwiesen 
wird, ist dies als Verweis auf die Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4. 5. 2016, S. 1, in der geltenden 
Fassung zu verstehen. 

(7) Soweit in diesem Gesetz auf die Verordnung (EG) Nr. 1205/2008 
verwiesen wird, ist dies als Verweis auf die Verordnung der Kommission vom 
3. Dezember 2008 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Metadaten, ABl. Nr. L 326 
vom 4. 12. 2008, S. 12, in der geltenden Fassung zu verstehen. 

(8) Soweit in diesem Gesetz auf die Verordnung (EG) Nr. 976/2009 
verwiesen wird, ist dies als Verweis auf die Verordnung (EG) Nr. 976/2009 der 
Kommission vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste, ABl. 
Nr. L 274 vom 20. 10. 2009, S. 9, in der geltenden Fassung zu verstehen. 

(9) Soweit in diesem Gesetz auf die Verordnung (EU) Nr. 268/2010 
verwiesen wird, ist dies als Verweis auf die Verordnung (EU) Nr. 268/2010 der 
Kommission vom 29. März 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf den Zugang der 
Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft zu Geodatensätzen und -diensten 
der Mitgliedstaaten nach harmonisierten Bedingungen, ABl. Nr. L 83 vom 30. 
März 2010, S. 8, in der geltenden Fassung zu verstehen. 

(10) Soweit in diesem Gesetz auf die Verordnung (EG) Nr. 1089/2010 
verwiesen wird, ist dies als Verweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 der 
Kommission vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 
2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 
Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten, ABl. Nr. L 323 vom 8. 12. 
2010, S. 11, in der geltenden Fassung zu verstehen. 

(11) Soweit in diesem Gesetz auf den Durchführungsbeschluss (EU) 
2019/1372 verwiesen wird, ist dies als Verweis auf den Durchführungsbeschluss 
(EU) 2019/1372 der Kommission vom 19. August 2019 zur Durchführung der 
Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
Überwachung und Berichterstattung, ABl. Nr. L 220 vom 23. 8. 2019, S. 1, zu 
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verstehen.“ 

 

§ 26d 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Die der Auskunftspflicht unterliegenden Organe gemäß § 1, 
informationspflichtige Stellen des Landes gemäß § 5, öffentliche Stellen gemäß 
§ 15 Abs. 4 lit. a und öffentliche Geodatenstellen gemäß § 19c lit. j sind 
berechtigt, zum Zweck der Durchführung von Verfahren im Sinne dieses 
Gesetzes sowie zur Dokumentation der an sie gestellten Anträge im Sinne dieses 
Gesetzes folgende personenbezogene Daten automationsunterstützt zu 
verarbeiten: 

 a) Identifikations-, Adress- und Erreichbarkeitsdaten von Antragstellern 
und ihrer namhaft gemachten Ansprechpersonen, 

 b) antrags- und erledigungsbezogene Daten. 

(2) Personenbezogene Daten im Sinne des Abs. 2 sind, sobald sie für die 
Vollziehung dieses Gesetzes nicht mehr benötigt werden, zu löschen. 

 
 
 
 

14. In § 26d Abs. 1 wird das Zitat „§ 15 Abs. 4 lit. a“ durch das Zitat „§ 15b lit. 
a“ ersetzt. 

 

 

§ 27 
Umsetzungshinweise 

(1) Durch den 2. Abschnitt wird die Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 28. Jänner 2003 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 
90/313/EWG des Rates, ABl Nr L 41 vom 14. Februar 2003, S 26, umgesetzt. 

(2) (entfällt) 

(3) Durch den 4. Abschnitt wird die Richtlinie 2003/98/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 2003 über die 
Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors, ABl. Nr. L 345 
vom 21.12.2003, S 90, in der Fassung der Richtlinie 2013/37/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013, ABl. Nr. L 175 vom 
27.6.2013, S 1, umgesetzt. 

(4) Durch den 4a. Abschnitt wird die Richtlinie 2007/2/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer 
Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE), ABl. 
Nr. L 108 vom 25. 4. 2007, S 1, umgesetzt. 
 

 

 

 

 

15. § 27 Abs. 3 und 4 lauten: 

„(3) Durch den 4. Abschnitt wird die Richtlinie (EU) 2019/1024 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über offene Daten 
und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors, ABl. 
Nr. L 172 vom 26. 6. 2019, S. 56, umgesetzt. 

(4) Durch den 4a. Abschnitt wird die Richtlinie 2007/2/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer 
Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE), ABl. Nr. 
L 108 vom 25. 4. 2007, S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 
2019/1010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 zur 
Angleichung der Berichterstattungspflichten im Bereich der Rechtsvorschriften 
mit Bezug zur Umwelt und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 166/2006 
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und (EU) Nr. 995/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates, der 
Richtlinien 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG und 
2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen 
(EG) Nr. 338/97 und (EG) Nr. 2173/2005 des Rates und der Richtlinie 
86/278/EWG des Rates, ABl. Nr. L 170 vom 25. 6. 2019, S. 115, umgesetzt.“ 

 

 

Gesetz vom 30. Jänner 1997, mit dem das Kärntner Landesarchiv 
als Anstalt eingerichtet wird (Kärntner Landesarchivgesetz - K-LAG) 
StF:  LGBl Nr 40/1997 

Änderung 

LGBl Nr 73/2005 
LGBl Nr 85/2013 
LGBl Nr 22/2016 
LGBl Nr 71/2018 
 

Artikel II 

Das Kärntner Landesarchivgesetz – K-LAG, LGBl. Nr. 40/1997, zuletzt in 
der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 71/2018, wird wie folgt geändert: 

 

§ 15 
Herstellung von Reproduktionen 

(1) Die Herstellung von Reproduktionen (wie Fotokopien, Fotografien, 
Mikrofilme, digitale Reproduktionen udgl.) von Archivalien und von im Besitz 
der Anstalt befindlichen wissenschaftlichen Datenbeständen ist – vorbehaltlich 
rechtsgeschäftlich vereinbarter oder letztwillig verfügter Beschränkungen 
betreffend private Archivalien – zulässig, sofern dem nicht personenschutz- oder 
datenschutzrechtliche Gründe, im Hinblick auf den Erhaltungszustand der 
Archivalien konservatorische Gründe, Rechte des geistigen Eigentums oder 
gewerbliche Schutzrechte entgegenstehen. 

(1a) Das Verfahren hinsichtlich der Bereitstellung von Archivalien und im 
Besitz der Anstalt befindlicher wissenschaftlicher Datenbestände zur Herstellung 
von Reproduktionen, einschließlich der Form der Bereitstellung, der 
Bedingungen für die Weiterverwendung und der Veröffentlichung von 
Standardbedingungen, Entgelten und Ausschließlichkeitsvereinbarungen, richtet 
sich nach dem 4. Abschnitt des Kärntner Informations- und Statistikgesetzes – K-
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ISG, LGBl. Nr. 70/2005. 

(2) Die Anstalt kann sich, sofern dies aufgrund rechtsgeschäftlich 
vereinbarter oder letztwillig verfügter Beschränkungen privater Archivalien oder 
im Hinblick auf den Erhaltungszustand der Archivalien aus konservatorischen 
Gründen erforderlich ist, das Recht vorbehalten, dass Reproduktionen von 
Archivalien nur durch die Anstalt selbst erfolgen dürfen. Werden 
Reproduktionen von Archivalien durch die Benutzer hergestellt, kann die Anstalt 
diese, sofern dies aus Gründen des ersten Satzes erforderlich ist, verpflichten, 
Reproduktionen nur mit den von der Anstalt zur Verfügung gestellten 
technischen Hilfsmitteln und unter der Aufsicht von Bediensteten der Anstalt 
herzustellen.  

(3) Die Herstellung von Reproduktionen ist hinsichtlich solcher Archivalien, 
die von der Benützung ausgeschlossen sind (§ 13 Abs. 1), unzulässig. 

(4) Die Anstalt darf Dritten ausschließliche Rechte zur Weiterverwendung 
von Dokumenten im Sinne des § 18 Abs. 6 K-ISG und ausschließliche Rechte in 
Bezug auf die Digitalisierung von Kulturbeständen im Sinne des § 18 Abs. 9 K-
ISG nur nach Maßgabe des 4. Abschnittes des K-ISG einräumen. 

(5) Die Benützungsordnung und die festgelegten Kostenersätze sind in den 
für die Benützer zugänglichen Räumlichkeiten der Anstalt anzuschlagen sowie 
nach Maßgabe der §§ 17 und 17a K-ISG auf der Internetseite der Anstalt zu 
veröffentlichen. 

 

§ 17 
Benützungsordnung und Kostenersätze 

(1) Die Landesregierung hat nach Anhörung des Direktors mit Verordnung 
unter Bedachtnahme auf 

 a) die Grundsätze der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, 

 b) die verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte und Freiheiten 
betroffener Personen und Dritter, wie insbesondere das Recht auf 
Datenschutz, das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, die 
Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten und die 
Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre, 

 c) die sonst gewährleisteten Rechte betroffener Personen und Dritter, 
soweit sich aus Abs. 1a nichts anderes ergibt, sowie 

 d) die archivwissenschaftlichen Grundsätze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. § 15 Abs. 4 und 5 lauten:  

(4) Die Anstalt darf Dritten ausschließliche Rechte zur Weiterverwendung 
von Dokumenten im Sinne des § 17 Abs. 1 bis 3 K-ISG und ausschließliche 
Rechte in Bezug auf die Digitalisierung von Kulturbeständen im Sinne des § 17 
Abs. 4 und 5 K-ISG nur nach Maßgabe des 4. Abschnittes des K-ISG 
einräumen. 

(5) Die festgelegten Kostensätze sind in den für die Benützer zugänglichen 
Räumlichkeiten der Anstalt anzuschlagen sowie nach Maßgabe der §§ 15f bis 
15i K-ISG auf der Internetseite der Anstalt zu veröffentlichen. 
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in einer Benützungsordnung nähere Regelungen zu den Bestimmungen dieses 
Abschnittes, insbesondere über die näheren Vorgangsweisen bei der Benützung 
von Archivalien sowie der Lesesaalbibliothek und über das Verhalten in den 
Arbeitsräumen, zu erlassen. 

(1a) In der Benützungsordnung ist vorzusehen, dass eine betroffene Person 
Auskunft über die im öffentlichen Archivgut zu ihrer Person enthaltenen 
personenbezogenen Daten verlangen darf, soweit 

 1. das Archivgut erschlossen ist, 

 2. die betroffene Person Angaben macht, die das Auffinden der 
personenbezogenen Daten ermöglichen, 

 3. der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand im Verhältnis 
zu dem geltend gemachten Informationsinteresse steht und 

 4. die Zurverfügungstellung der Informationen in einem Format erfolgt, 
das für die allgemeine Benützung vorgesehen ist.  

Weitergehende Rechte betroffener Personen und Pflichten des Verantwortlichen 
gemäß Art. 15, 16, 18, 19, 20 und 21 Datenschutz-Grundverordnung 
(Verordnung [EU] 2016/679) sind ausgeschlossen. 

(2) Für die Benützung von Archivalien darf die Anstalt kein Entgelt 
verlangen. Werden von der Anstalt über die Bereitstellung von Archivalien zur 
Benützung hinausgehende Leistungen, wie die Herstellung von Reproduktionen 
und Abschriften oder die Erstattung von fachlichen Gutachten – ausgenommen 
für Behörden und Dienststellen des Landes Kärnten – erbracht, sind dafür 
angemessene Kostenersätze zu leisten. Die Festlegung der Höhe der 
Kostenersätze hat, soweit es sich um die Weiterverwendung von im Besitz der 
Anstalt befindlichen Dokumenten im Sinne des § 15 K-ISG handelt, nach 
Maßgabe des § 17a K-ISG zu erfolgen; im Übrigen (zB für die Erstattung von 
fachlichen Gutachten) hat der Direktor die Höhe der Kostenersätze unter 
Bedachtnahme auf den mit der Erbringung von Leistungen der Anstalt 
regelmäßig verbundenen Personal- und Sachaufwand nach dem 
Kostendeckungsprinzip festzulegen. 

(3) Die Benützungsordnung und die festgelegten Kostenersätze sind in den 
für die Benützer zugänglichen Räumlichkeiten der Anstalt anzuschlagen sowie 
nach Maßgabe der §§ 17 und 17a K-ISG auf der Internetseite der Anstalt zu 
veröffentlichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. In § 17 Abs. 2 zweiter Satz wird das Zitat „§ 17a K-ISG“ durch das Zitat „§ 
15f K-ISG“ ersetzt.  
 
 
 
 

3. § 17 Abs. 3 lautet: 

(3) Die Benützungsordnung ist in den für die Benützer zugänglichen 
Räumlichkeiten der Anstalt anzuschlagen sowie nach Maßgabe der §§ 15g und 
15h auf der Internetseite der Anstalt zu veröffentlichen. 
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Gesetz vom 9. Juli 1998, mit dem das Landesmuseum für Kärnten 
als Anstalt eingerichtet wird (Kärntner Landesmuseumsgesetz - 
K-LMG) 

StF:   LGBl Nr 72/1998 

Änderung 

LGBl Nr 57/2002 
LGBl Nr 41/2004 
LGBl Nr 36/2007 
LGBl Nr 10/2009 
LGBL Nr 45/2010 
LGBl Nr 85/2013 
LGBl Nr 22/2016 
LGBl Nr 56/2017 
 

Artikel III 

Das Kärntner Landesmuseumsgesetz – K-LMG, LGBl. Nr. 72/1998, zuletzt 
in der Fassung des Gesetzes LGBl. 56/2017 wird wie folgt geändert: 

 

§ 9 
Herstellung von Reproduktionen 

(1) Die Herstellung von Reproduktionen (wie Fotokopien, Fotografien, 
Mikrofilme, digitale Reproduktionen udgl.) von Sammlungsexponaten und von 
im Besitz der Anstalt befindlichen wissenschaftlichen Datenbeständen ist – 
vorbehaltlich rechtsgeschäftlich vereinbarter oder letztwillig verfügter 
Beschränkungen betreffend private Sammlungsexponate – zulässig, sofern dem 
nicht personenschutz- oder datenschutzrechtliche Gründe, im Hinblick auf den 
Erhaltungszustand der Sammlungsexponate konservatorische Gründe, Rechte des 
geistigen Eigentums oder gewerbliche Schutzrechte entgegenstehen. Bestehen 
Zweifel an der Zulässigkeit der Herstellung von Reproduktionen, ist dazu das 
wissenschaftliche Museumskollegium (§ 18) anzuhören. 

(1a) Das Verfahren hinsichtlich der Bereitstellung von 
Sammlungsexponaten zur Herstellung von Reproduktionen, einschließlich der 
Form der Bereitstellung, der Bedingungen für die Weiterverwendung und der 
Veröffentlichung von Standardbedingungen, Entgelten und 
Ausschließlichkeitsvereinbarungen, richtet sich, sofern es sich um die 
Weiterverwendung von im Besitz der Anstalt befindlichen Dokumenten im Sinne 
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des § 15 K-ISG handelt, nach dem 4. Abschnitt des Kärntner Informations- und 
Statistikgesetzes – K-ISG, LGBl. Nr. 70/2005. 

(2) Die Anstalt kann sich, sofern dies aufgrund rechtsgeschäftlich 
vereinbarter oder letztwillig verfügter Beschränkungen privater 
Sammlungsexponate oder im Hinblick auf den Erhaltungszustand der 
Sammlungsexponate aus konservatorischen Gründen erforderlich ist, das Recht 
vorbehalten, dass Reproduktionen von Sammlungsexponaten, die von der Anstalt 
dauernd verwahrt werden, nur durch die Anstalt selbst erfolgen dürfen. Werden 
Reproduktionen von Sammlungsexponaten durch die Benutzer selbst hergestellt, 
kann die Anstalt diese, sofern dies aus Gründen des ersten Satzes erforderlich ist, 
verpflichten, Reproduktionen nur unter Zuhilfenahme geeigneter, gegebenenfalls 
von der Anstalt selbst zur Verfügung gestellter, technischer Hilfsmittel und unter 
der Aufsicht von Bediensteten der Anstalt herzustellen. Sofern die Reproduktion 
von Sammlungsexponaten außerhalb von Räumlichkeiten der Anstalt erfolgt, 
sind die Sammlungsexponate unverzüglich nach der Herstellung der 
Reproduktion an die Anstalt zurückzustellen. 

(3) Für die Herstellung von Reproduktionen sind angemessene 
Kostenersätze zu leisten. Die Festlegung der Höhe der Kostenersätze hat nach 
Maßgabe des § 33 dieses Gesetzes und des § 17a K-ISG zu erfolgen. 

(4) Die Anstalt darf Dritten ausschließliche Rechte zur Weiterverwendung 
von Dokumenten (Sammlungsexponaten) im Sinne des § 18 Abs. 6 K-ISG und 
ausschließliche Rechte in Bezug auf die Digitalisierung von Kulturbeständen im 
Sinne des § 18 Abs. 9 K-ISG nur nach Maßgabe des 4. Abschnittes des K-ISG 
einräumen. 

(5) Die Bedingungen für die Weiterverwendung von Sammlungsexponaten 
und die festgelegten Kostenersätze sind in den für die Benützer zugänglichen 
Räumlichkeiten der Anstalt anzuschlagen sowie nach Maßgabe der §§ 17 und 
17a K-ISG auf der Internetseite der Anstalt zu veröffentlichen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. § 9 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 

Die Festlegung der Höhe der Kostenersätze hat nach Maßgabe des § 33 dieses 
Gesetzes und des § 15f K-ISG zu erfolgen. 
 

2. § 9 Abs. 4 und 5 lauten: 

(4) Die Anstalt darf Dritten ausschließliche Rechte zur Weiterverwendung 
von Dokumenten (Sammlungsexponaten) im Sinne des § 17 Abs. 1 bis 3 K-ISG 
und ausschließliche Rechte in Bezug auf die Digitalisierung von 
Kulturbeständen im Sinne des § 17 Abs. 4 und 5 K-ISG nur nach Maßgabe des 
4. Abschnittes des K-ISG einräumen. 

(5) Die Bedingungen für die Weiterverwendung von Sammlungsexponaten 
sind in den für die Benützer zugänglichen Räumlichkeiten der Anstalt 
anzuschlagen sowie nach Maßgabe der §§ 15f bis 15i K-ISG auf der 
Internetseite der Anstalt zu veröffentlichen. 

 
 

§ 33 
Kostenersätze für Leistungen der Anstalt 

(1) Der Direktor und der kaufmännische Geschäftsführer haben nach 
Anhörung der Landesregierung für Leistungen der Anstalt, die im Auftrag Dritter 
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– ausgenommen im Auftrag des Landes Kärnten – erbracht werden, wie 
insbesondere die Entlehnung von Sammlungsexponaten (§ 8), die Herstellung 
von Reproduktionen (§ 9), die Beratung anderer musealer Einrichtungen (§ 10), 
die Besorgung wissenschaftlicher Forschungsaufgaben im Auftrag Dritter (§ 14), 
die Erbringung bibliothekarischer Auskunfts- und Informationsdienstleistungen 
(§ 22 Abs. 3 lit. b) sowie die Entlehnung von Bibliotheksbeständen (§ 22 Abs. 3 
lit. f) angemessene Kostenersätze festzulegen. Die Festlegung der Höhe der 
Kostenersätze hat, soweit es sich um die Weiterverwendung von im Besitz der 
Anstalt befindlichen Dokumenten im Sinne des § 15 K-ISG handelt, nach 
Maßgabe des § 17a K-ISG zu erfolgen; im Übrigen hat der Direktor die Höhe der 
Kostenersätze unter Bedachtnahme auf den mit der Erbringung von Leistungen 
der Anstalt regelmäßig verbundenen Personal- und Sachaufwand nach dem 
Kostendeckungsprinzip festzulegen. 

(2) Die festgelegten Kostenersätze sind in den für die Benützer 
zugänglichen Räumlichkeiten der Anstalt zur Einsicht aufzulegen sowie nach 
Möglichkeit unter Beachtung der §§ 17 und 17a K-ISG auf der Internetseite der 
Anstalt zu veröffentlichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. In § 33 Abs. 1 zweiter Satz wird das Zitat „nach Maßgabe des § 17a K-ISG“ 
durch das Zitat „nach Maßgabe des § 15f K-ISG“ zu ersetzen. 
 
 

4. § 33 Abs. 2 lautet: 

(2) Die festgelegten Kostenersätze sind in den für die Benützer 
zugänglichen Räumlichkeiten der Anstalt anzuschlagen sowie nach Maßgabe 
der §§ 15f bis 15i K-ISG auf der Internetseite der Anstalt zu veröffentlichen. 

 
  

 


